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ser Kolumnist aus den USA, Andy Karam, 
über die Erfahrungen in seinem Land mit 
den Auswirkungen einer amtlich geschür-
ten Radon-Furcht. 
Das Thema, einmal angestoßen, wird uns 
nicht loslassen. Auch in den nächsten 
Heften werden wir weitere Radon-Beiträ-
ge bringen. 
Ja, und noch was: Der Entwurf des Radon-
Schutzgesetzes wird, wie eine Reihe an-
derer Gesetz- und Verordnungsentwür-
fe auch (siehe S. 62/63), wegen der voraus-
sichtlich im Herbst statt�ndenden Neu-
wahlen derzeit nicht mehr weiterverfolgt.
Ach so: Wie ist die Geschichte von Dr. 
Jekyll und Mr. Hyde eigentlich ausgegan-
gen?
Ein Wort noch in eigener Sache. Es war 
schon lange die Absicht der Schriftlei-
tung, dem Fachgebiet NIR, also der nicht-
ionisierenden Strahlung, in der Strahlen-
schutzPRAXIS eine stärkere Beachtung zu 
schenken. Ab diesem Heft �nden Sie nun 
die Rubrik �Neues von NIR�. Ein weiteres 
Schwerpunktthema zu diesem Komplex 
ist in Vorbereitung. 
Übrigens, wenn Sie Ihr Wissen über das 
Radon-Risiko speziell und über die biolo-
gischen Wirkungen ionisierender Strah-
lung und das Risiko niedriger Strahlendo-
sen ganz generell vertiefen wollen � hier 
ist die Gelegenheit dazu: Auf der FS-Web
site �nden Sie die Folien von zwei ganz 
aktuellen Präsentationen von Prof. Ale-
xander Kaul, dem ehemaligen Präsidenten 
des Bundesamts für Strahlenschutz, zu den 
genannten Themen. Anklicken lohnt sich!
Und solange Sie da reinschauen, werden 
wir schon mal das nächste Heft machen.

Erinnern Sie sich noch an die �1. All-
gemeine Verunsicherung�? Zu der 
laufenden Radon-Diskussion � los-

getreten durch das geplante Radon-Schutz-
gesetz � ist mir spontan der Re-
frain eines 1985er-Hits die-
ser Band aus Wien eingefallen: 
Das Böse ist immer und über-
all � das Radon auch. Sogar in 
der StrahlenschutzPRAXIS. Al-
lein in den letzten drei Heften 

�nden Sie zwölf Beiträge zur Radon-Prob
lematik, vom Fachbeitrag über eine Buch-
besprechung bis zu etlichen Leserbrie-
fen. Aber um auf den Refrain des Songs 
zurückzukommen: Ist das Radon wirk-
lich nur böse, ist es in den üblichen natür-
lichen Konzentrationen überhaupt böse? 
R. L. Stevenson, der schottische Schrift-
steller, lässt grüßen. 1886 hat er die schau-
rige Geschichte vom Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde geschrieben � ein und dieselbe Per-
son tagsüber der ehrbare Arzt und nachts 
der abscheuliche Frauenmörder. Genau 
so, könnte man meinen, das Radon � in 
den Heilbädern der geschätzte Schmerz-
linderer und in den Lungen der Mordbu-
be. Lesen Sie zum Jekyll-Radon den Ta-
gungsbericht auf S. 58 und die Buchbe-
sprechung auf S. 76, und zum Hyde-Radon 
die beiden Fachbeiträge auf den Seiten 30 
und 33. Und wenn Sie�s ganz neutral wol-
len: Im �Forum� auf S. 44 berichtet un-

Editorial

Liebe Strahlenschutz-Freunde

Rupprecht Maushart
Schriftleiter StrahlenschutzPRAXIS

Radon – 
Freund oder 

Feind?
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Zusammenfassung

In diesem Schwerpunktbeitrag werden nationale und in-
ternationale Regelungen und Vorkehrungen zur Bewälti-
gung einer konkreten Gefahr durch eine herrenlose Strah-
lenquelle beschrieben sowie auf vorgesehene Maßnah-
men und deren Tauglichkeit in der Praxis eingegangen. 
Dazu gehören auch umfangreiche Berichte über Entwick-
lung und Stand der Spür- und Messtechnik zum Auf�nden 
und Identi�zieren von unbekannten Strahlenquellen.

SummarY

Safety of Radiation Sources: What is Our 
Contribution?
In this topical contribution, national and international re-
gulations and precautions for handling acute dangers by 
orphan radiation sources are described, considering also 
planned measures and their practical suitability. This in-
cludes extensive reports on development and status of 
tracing and measuring techniques for retrieving and iden-
tifying lost sources.

Sicherheit von Strahlenquellen:
Was tun wir dafür?

H ö h e r e  W a c h s a m k e i t ,  s t r e n g e r e  V o r -
s c h r i f t e n ,  v e r b e s s e r t e  S p ü r -  u n d 
M e s s t e c h n i k

In der StrahlenschutzPRAXIS 3/2001 wurde schon einmal die Prob
lematik herrenloser Strahlenquellen einschließlich daraus resultie -
render Gefahren angesprochen. Die Ereignisse des 11. September 
2001 (nach Veröffentlichung von SSP 3/2001) haben jedoch zum 
Überdenken der Situation, insbesondere auch der Sicherheitsaspekte 
kommerzieller radioaktiver Strahlenquellen und radioaktiver Materi -
alien (einschließlich nuklearer Stof fe) geführt.
Die Möglichkeit, dass auch Strahlenquellen, wenn nicht gesichert, 
für so genannte RDDs (Radiological Dispersal Devices), z. B. schmut-
zige Bomben, verwendet werden können, schürt die Angst vor Terror 
mit radioaktivem Material immer mehr. Hierbei spielt die gesamte 
Bandbreite kommerziell eingesetzter Radionuklide und ihrer Akti -
vitäten eine Rolle. Während Strahlenquellen mit geringeren Aktivi -
täten Auslöser kurzzeitiger Panikereignisse sein können, bedeuten 
hochradioaktive Strahler ernsthaft eine Gefahr für die Bevölkerung, 
wie gesundheitliche Langzeitschäden, finanzielle und soziale Proble-
me � um nur einige zu nennen.
Wie begegnen wir im europäischen Raum diesen Gefahren?
Dieses Schwerpunktthema soll einige wesentliche Aspekte zusam-
menfassen und auch Bereiche aufzeigen, in denen noch Fragen of-
fen sind.
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Derzeitiger Stand des Gesetzes
Die Vorgeschichte und den derzeitigen 
Stand des Gesetzes �nden Sie in der 
Rubrik �Alles was Recht ist� auf S. 62 
in diesem Heft.

Zentrales Register für hochradio-
aktive Strahlenquellen
Um die Forderungen, die sich aus der 
EU-Richtlinie ergeben, umzusetzen, 
ist in Deutschland der Entwurf für ein 
Gesetz zur Kontrolle hochradioakti-
ver Strahlenquellen erarbeitet wor-
den, welches Ende 2005 in Kraft ge-
setzt werden soll. Kernstück dieses Ge-
setzes ist die Errichtung des bereits er-
wähnten zentralen Registers für hoch-
radioaktive Strahlenquellen.
Das Register wird folgende Daten über 

die zu erfassende Strahlenquelle bereit-
stellen:

eine eindeutige Identi�zierungs-
nummer,
Informationen über Aktivität/Quel-
lenstärke, Radionuklid sowie tech-
nische Charakteristika,
Informationen über den Genehmi-
gungsstatus, Eigentümerschaft,
Ort des Umganges und der Lage-
rung,
Angaben zum Import,
Informationen über die kontinuier-
liche Kontrolle des Strahlers,
Informationen über Verluste, Dieb-
stahl, Fund.

Die erfassten Daten einer Strahlen-
quelle werden 30 Jahre nach dem letz-
ten Update gespeichert. Damit wird zu-

verlässig die Kenntnis über die Stand-
orte einer hochradioaktiven oder ehe-
mals hochradioaktiven Strahlenquelle 
gewährleistet.
Verantwortlich für die �Einspeisung� 
und Aktualisierung der erforderlichen 
Daten in das Register ist der Genehmi-
gungsinhaber selbst. Von den zuständi-
gen Länderbehörden wer-
den diese Informationen 
anhand der Genehmi-
gungsunterlagen veri�-
ziert. Treten bei diesem 
Verfahren Differenzen 
auf, so wird die Behör-
de den Inhaber der Ge-
nehmigung für die betreffende Strahlen-
quelle auffordern, notwendige Korrek-
turen vorzunehmen und an das Register 
zu melden. Bei diesem Verfahren blei-
ben die Verantwortlichkeiten der Län-
der gemäß Atomrecht unangetastet. Die 
dargestellten Berichtsp�ichten des Inha-
bers schließen die Meldung über Verlust 
und Diebstahl von Strahlenquellen ein. 
Bei Fund einer Strahlenquelle hat die 
zuständige Behörde diesen am nächsten 
Werktag beim Register zu melden. Da-
mit wird die rechtzeitige Information 
weiterer möglicherweise involvierter Be-
hörden abgesichert und ebenso die For-
derung der EU-Richtlinie zum schnellen 
Informationsaustausch zwischen unter-
schiedlich zuständigen Behörden auch 
auf internationaler Ebene.
Das in Deutschland zuständige Bundes-
amt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) für den 
Import und Export u. a. von hochradio-
aktiven Strahlenquellen wird das Regis-
ter über erteilte Importgenehmigungen 
aus Nicht-EU-Staaten in Kenntnis set-
zen, um eine lückenlose Rückverfolgbar-
keit der Strahlenquellen abzusichern.
Bei all diesen Datentransfers müs-
sen die Forderungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes eingehalten werden. 
Der Zugang zu den im Register erfass-
ten Daten einer Strahlenquelle ist nur 
dem Genehmigungsinhaber bzw. dem 
Besitzer der betreffenden Strahlenquel-
le selbst zwecks Prüfung der Aktualität 
der gespeicherten Angaben erlaubt.

U m s e t z u n g  d e r  E U - R i c h t l i n i e  2 0 0 3 / 1 2 2 
i n  D e u t s c h l a n d :  D a s  G e s e t z  z u r  K o n t r o l l e 
h o c h r a d i o a k t i v e r  S t r a h l e n q u e l l e n

Der Strahlenschutz in Deutschland liegt gemäß Atomrecht in der Verantwor-
tung der Länder. Die Sicherheit von Strahlenquellen mit hoher Aktivität wird 
in Deutschland durch ein umfangreiches und sicheres Genehmigungs- und 
Aufsichtssystem gewährleistet. Wie oben erwähnt, wurde angesichts der 
weltweit ungewissen Sicherheitslage von der europäischen Kommission die 
Richtlinie zur Kontrolle hochradioaktiver umschlossener Strahlenquellen und 
herrenloser Strahlenquellen erlassen, die in den Mitgliedsstaaten bis Dezem-
ber 2005 umgesetzt werden muss. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Richt-
linie ist die Forderung nach vollständiger und stets verfügbarer Information 
über den Aufenthaltsort einer Strahlenquelle einschließlich Fund oder Verlust 
einer Quelle. Dieser lückenlose Nachweis soll über ein zentrales Register 
erfolgen. Da in Deutschland aufgrund seiner föderalen Struktur die Registra-
tur der Strahlenquellen bisher in den Ländern erfolgt ist, bedeutet dies den 
Aufbau eines neuen Registers unter Beachtung des von der EU vorgegebenen 
Protokolls. Diese Aufgabe ist dem Bundesamt für Strahlenschutz vom Ge-
setzgeber übertragen worden. Zielstellung ist die Verbesserung der Kontrolle 
hochradioaktiver Strahlenquellen, und zwar für die gesamte Lebensdauer 
eines Strahlers von der Herstellung bis zur endgültigen Entsorgung.

Daten 
30 Jahre 

gespeichert
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In der Schweiz zuständige Behör-
den
Die Bewilligungsbehörden sind für 
Kernanlagen das Bundesamt für Ener-
gie und für die übrigen Fälle das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG).
Für medizinische Betriebe ist die Auf-
sichtsbehörde das Bundesamt für Ge-

sundheit (BAG) und für industrielle 
und gewerbliche Betriebe die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt 
(Suva). Für Kernanlagen obliegt die 
Aufsicht der Hauptabteilung für Kern-
anlagen.
Das BAG führt in Absprache mit 
den anderen Aufsichtsbehörden seit 

2000 das Schweizerische Großquel-
leninventar (SGQI). Die Aktualisie-
rung erfolgt jährlich jeweils im Rah-
men einer Umfrage. 
Die zur Verfügung ste-
henden Informationen 
stimmen größtenteils 
mit den Angaben, die 
im Standarderfassungs-
blatt verlangt werden, 
überein.

Abweichungen zwischen der 
EU-RL und der schweizerischen 
Gesetzgebung
Die größten Abweichungen zwischen 
der EU-RL und der schweizerischen 
Gesetzgebung bestehen in folgenden 
Punkten:
De�nition einer hochaktiven um-
schlossenen Strahlenquelle
Die EU-RL 2003/122 de�niert hoch-
aktive geschlossene Strahlenquellen 

Erforderliche Informationen werden 
selbstverständlich auch internationa-
len Institutionen, wie z. B. der Euro
päischen Kommission oder der IAEO, 
unter Einhaltung gesetzlicher Randbe-
dingungen zur Verfügung gestellt.

Kennzeichnung von Strahlenquel-
len
Die Kennzeichnung jeder Strahlen-
quelle hat, sofern technisch möglich, 
sichtbar und dauerhaft durch eine ein-
deutige Identi�zierungsnummer zu er-
folgen. In der Regel erhält eine Strah-
lenquelle bereits durch den Herstel-
ler eine solche Nummer (Seriennum-
mer). Ausnahmen von der P�icht zur 
Kennzeichnung mit einer Identi�zie-
rungsnummer gibt es für Strahlenquel-
len, die vor dem 31. Dezember 2005 in 
Verkehr gebracht wurden.
Für Strahlenquellen, die in den Gel-
tungsbereich der Strahlenschutzverord-
nung gebracht werden sollen und die 
keine Kennzeichnung aufweisen (z. B. 

Import aus einem Nicht-EU-Mitglied-
staat), wird auf Antrag vom BfS eine sol-
che Identi�zierungsnummer vergeben.

Beendigung der Nutzung von 
Strahlenquellen
Hochradioaktive Strahlenquellen, die 
nicht weiter benutzt werden oder be-
nutzt werden können, dürfen in Zukunft 
an einen anderen Genehmigungsinha-
ber zur Nutzung übergeben oder müssen 
zum Hersteller oder Verbringer zurück-
gegeben werden. Eine weitere Möglich-
keit bietet natürlich die geordnete Ent-
sorgung. Ein Verbleib bei dem bisheri-
gen Nutzer ist nicht erlaubt. Damit soll 
ausgeschlossen werden, dass eine Strah-
lenquelle, die nicht mehr benutzt wird, 
in Vergessenheit gerät und ungesichert 
entsorgt wird, z. B. im Schrott.

Finanzielle Absicherung
In der EU-Richtlinie wird ein System 
zur �nanziellen Absicherung der Kos-
ten für die Bergung und Entsorgung 

einer herrenlosen Strahlenquelle ge-
fordert. Unter diesem Gesichtspunkt 
wurden die Festlegungen der deut-
schen atomrechtlichen Deckungsvor-
sorge-Verordnung an-
gepasst. Für hochradio-
aktive Strahlenquellen, 
deren Aktivität unter 
dem 105fachen der Frei-
grenze liegt, wurde zu-
sätzlich eine Regelde-
ckungssumme von 0,05 
Mio. Euro eingefügt.
Kosten, die durch nicht im Register er-
fasste Strahlenquellen entstehen, wer-
den bereits jetzt durch den Staat über-
nommen.

Anmerkung
Der vorstehende Text ist ein Auszug 
aus einem Beitrag der Autorin für das 
Kompendium der Sommerschule für 
Strahlenschutz 2005 in Berlin.

Renate Czarwinski 

Verbleib beim 
Nutzer nicht 

erlaubt

W i r d  d i e  E U - R L  2 0 0 3 / 1 2 2  a u c h  i n  d e r 
S c h w e i z  u m g e s e t z t ?

Durch das Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. März 1991 und die seit 
dem 1. Oktober 1994 geltende Strahlenschutzverordnung (StSV) werden 
in der Schweiz der Schutzgedanke und die Forderungen der EU-Richtlinie 
2003/122 bereits berücksichtigt bzw. weitgehend abgedeckt.
Die Gesetzgebung schreibt neben der Bewilligungspflicht für den Umgang 
mit radioaktiven Strahlenquellen auch die Pflichten des Bewilligungsinha-
bers vor und benennt die Bewilligungs- oder Aufsichtsbehörden.

BAG führt 
Großquellen-

inventar
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(HASS), wenn die Aktivität ein Hun-
dertstel des jeweiligen A1-Wertes der 
IAEO-Vorschriften überschreitet. Die 
StSV hingegen legt die Schwelle beim 
20-millionenfachen der Bewilligungs-
grenze fest. In der Abb. 1 sind die Ver-
hältnisse der Schwellenaktivität CH/
EU für verschiedene Nuklide darge-
stellt.
Die EU-Werte für - und -Strahler sind 

deutlich strenger als in der Schweiz. 
Hingegen unterliegen -Strahler in 
der Schweiz strengeren Werten. Grund 
für diese Diskrepanz ist, dass sich der 
A1‑Wert auf die äußere Bestrahlung 
bezieht, die Bewilligungsgrenze in der 
StSV jedoch aufgrund der Folgedosis 
durch Ingestion bzw. Inhalation ge-
setzt wurde.
Aufzeichnungen
In der Schweiz werden die Besitzer 
von Großquellen zur Buchführung 
und jährlichen Meldung des genauen 
Standortes verp�ichtet, jedoch wird 
die Führung eines Erfassungsblattes 
wie in Anhang 2 der Richtlinie nicht 
verlangt.
Finanzielle Absicherung herrenloser 
Strahlenquellen (Art. 10)
Die �nanzielle Absicherung ist in der 
Schweiz nicht geregelt. Etwaige Kosten 
für herrenlose Quellen gehen zu Las-
ten des Bundes.

Ausblick
Das aktuelle Großquelleninventar um-
fasst zurzeit über 522 Quellen, von de-
nen 440 Quellen in industriellen Be-
trieben verwendet werden. Die Nuk
lide 60Co, 137Cs und 241Am bilden den 
Hauptbestandteil. Aufgrund der ho-
hen Bewilligungsgrenze für 192Ir feh-
len im Inventar die mobilen Quellen 
für Schweißnahtprüfungen. 2006 soll 
mit der nächsten Revision der StSV das 
Kriterium für Großquellen neu festge-
legt werden. Ebenfalls wird die jährli-
che Meldung um die Informationen ge-
mäß Standarderfassungsblatt erweitert 
werden. Dadurch sollte die Hauptdis-
krepanz zwischen EU-Richtlinie und 
schweizerischer Gesetzgebung besei-
tigt werden und die EU-Richtlinie so-
mit umgesetzt sein.

JosØ Rodriguez 

� it�s Cesium one-three-seven!� Zeichnung: Rainer Mürle, Gra�k-Designer, BDG, Pforzheim

Abb. 1: Verhältnisse der Schwellenaktivität CH/
EU für verschiedene Nuklide
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Zum Titelbild

Auf welche Strahlung reagiert die Wünschelrute?
Wussten Sie, dass schon vor 500 Jahren im Bergbau Wünschelruten als Instrumente zum Aufspüren von Erzadern be-
nutzt wurden? Unsere Kenntnisse darüber gehen auf Georgius Agricola zurück, dessen Todestag sich am 21. Novem-
ber 2005 zum 450. Mal jährt. Sein Buch �De Re Metallica Libri XII�1) beschreibt Erkundung und Prospektion im alten 
Bergbau vor allem im Erzgebirge. Er hat das Buch auch selbst illustriert, und daraus stammt unser Titelbild.
Die Treffsicherheit beim Aufsuchen der �sylbergänge� muss damals ziemlich hoch gewesen sein, und irgendwer muss 
ja die Anweisung gegeben haben, genau an der richtigen Stelle mit Spitzhacke und Spaten anzusetzen, um punktge-
nau bereits aus ca. 1 m Tiefe Silber (und übrigens nicht unbedingt andere Erze) fördern zu können. Das Titelbild lie-
fert einen zweifelsfreien Beleg dafür: Es waren die Wünschelrutengänger! Und jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. 
Da die Silbererzgänge ja auch immer von Uranerzen begleitet sind � hat die Wünschelrute auf die vom Uran stammen-
de Strahlung angesprochen?

Rupprecht Maushart 
in Anlehnung an den Text �Georgius Agricola und das Auf�nden der Silbergänge: Wünschelrute contra 

Naturbeobachtung� von Hans-Dieter Langer, Niederwiesa, www.drhdl.de/agricola.html

1)	Georgius Agricola: De Re Metallica Libri XII, fourierverlag, Wiesbaden 2003

http://www.drhdl.de/agricola.html
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I m -  u n d  E x p o r t  r a d i o a k t i v e r  S t o f f e  – 
D e u t s c h l a n d ,  I A E A ,  E U

Der Import/Export radioaktiver Stof fe in den verschiedenen Formen ihres 
Auftretens stellt den Übergang dieser Stof fe aus dem Regelungsbereich 
eines Staates in den eines anderen Staates dar und birgt so die Gefahr des 
Verlustes der staatlichen Kontrolle über diesen Stoff. Angesichts der von 
diesen Stoffen ausgehenden Gefahren, die sowohl in den Eigenschaften 
dieser Stof fe selbst als auch in ihrer möglicherweise missbräuchlichen Ver-
wendung liegen, sollte Import/Export in der Regel so erfolgen, dass eine 
kontinuierliche behördliche Überwachung möglich ist. Zu diesem Zweck 
wurde ein Netz nationaler, europäischer und internationaler Vorschriften 
und Empfehlungen installiert.
Geregelt werden darin der Import/Export von Kernbrennstof fen, sonstigen 
radioaktiven Stoffen, radioaktiven Abfällen, hochradioaktiven Quellen für 
die verschiedenen Möglichkeiten der Verbringung innerhalb oder außerhalb 
der EU, in oder aus dem Bereich der nationalen Regelungen, wobei auch 
die Durchfuhr mit angesprochen ist. Dieser Beitrag kann nur grob aufzei -
gen, was wo geregelt ist, das Regelwerk ist aber mit Ausnahmen und Rück-
ausnahmen derart komplex, dass dringend geraten wird, im Bedarfsfall die 
Originalvorschriften heranzuziehen und wenn darüber hinaus erforderlich, 
die zuständige Behörde zu kontaktieren.

Zuständige Behörde
Soweit sich aus dem Atomgesetz 
(AtG) und auf Grund danach ergehen-
der Rechtsverordnungen Erfordernis-

se zu Genehmigungen 
und Zustimmungen zu 
grenzüberschreitenden 
Verbringungen ergeben, 
entscheidet nach § 22 
AtG das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) über 

die entsprechenden Anträge, wobei es 
unbeschadet seiner Unterstellung un-
ter das BMWA an die fachlichen Wei-
sungen des für die kerntechnische Si-
cherheit und den Strahlenschutz zu-
ständigen Bundesministeriums, also 
derzeit des BMU, gebunden ist.

Jeweilige Regelungen
Kernbrennstoffe
Die Regelungen für die Ein- und Aus-
fuhr von Kernbrennstoffen �nden sich 
in § 3 AtG.
Radioaktive Stoffe
Die Regelungen für die grenzüber-
schreitende Verbringung von sonstigen 
radioaktiven Stoffen und bestimmten 
Kernbrennstoffen sind in der Strahlen-
schutzverordnung (StrlSchV) §§ 19�22 
auf Basis der Richtlinie 96/29/EURA-
TOM festgelegt.
Hervorzuheben ist, dass Verbringun-
gen innerhalb der EU hiernach kei-
ner Genehmigungsp�icht unterliegen 
und dass darüber hinaus die Genehmi-
gung unter bestimmten Bedingungen, 
die für eine Vielzahl von Fällen zutref-

fen, durch eine Anzeige ersetzt wer-
den kann.
Die grenzüberschreitende Verbringung 
innerhalb der EU wird durch die Ver-
ordnung Nr. 1493/93/EURATOM gere-
gelt. Wesentlich ist bei umschlossenen 
Strahlenquellen die vorherige Kennt-
nisnahme der zuständigen Behörde (in 
Deutschland das BAFA) des Empfän-
gers und bei allen Verbringungen die 
nachherige Meldung der Verbringung 
an die zuständige Behörde des Empfän-
gers durch den Absender.
Radioaktiver Abfall
Die grenzüberschreitende Verbringung 
radioaktiver Abfälle ist geregelt in der 
Atomrechtlichen Abfallverbringungs-
verordnung (ATAV) auf Basis der Richt-
linie 92/3/EURATOM.
Hier ist, angesichts des hohen Gefähr-
dungspotentials des Abfalls mit sei-
nen großen Aktivitätsmengen, das be-
züglich der nötigen Zusammenarbeit 
der Behörden der beteiligten (auch 
Durchfuhr-)Staaten sowie von Absen-
der, Transporteur und Empfänger ad-
ministrativ bisher aufwändigste Ver-
fahren etabliert worden.
Radioaktive Konsumgüter
Die grenzüberschreitende Verbringung 
von Konsumgütern, denen radioaktive 
Stoffe zugesetzt oder die aktiviert wor-
den sind (deren Aktivität in der Regel 
unterhalb der Freigrenze nach StrlSchV 
liegt), ist in §§ 108�109 StrlSchV gere-
gelt. Ein Beispiel für solche Konsum-
güter sind Uhren mit Tritiumgaslicht-
quellen als Ziffern und Zeiger.
§ 108 StrlSchV enthält eine Befreiung für 
die Verbringung von Waren im Reisever-
kehr, die weder zum Handel noch zur ge-
werblichen Nutzung bestimmt sind.
Hochradioaktive Strahlenquellen
Diverse Ereignisse mit hochradioaktiven 
Strahlenquellen und ihr allgemein hohes 
Gefährdungspotential haben in jüngerer 
Zeit Aufmerksamkeit erregt und Rege-
lungsaktivitäten ausgelöst nicht nur, 
aber auch bezogen auf Import/Export. 
So waren/sind auf diesem Gebiet sowohl 
die IAEA, die G-8-Staaten und die EU als 
auch der deutsche Gesetzgeber aktiv.

An fachliche 
Weisungen 
gebunden
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Maßnahmen auf Gesetzesebene
In der schweizerischen Strahlenschutz-
gesetzgebung wird vorgegeben, dass

die Ein-, Aus- und Durchfuhr ra-
dioaktiver Strahlenquellen sowie 

deren Transport (ausgenommen 
freigestellte Versandstücke ge-
mäß internationalen Transportvor
schriften) einer Bewilligung bedür-
fen und nur über die Hauptzolläm-

Die IAEA hat 2001, jetzt in der Versi-
on von 2003 einen �Code of Conduct 
on the Safety and Security of Radioac-
tive Sources� verabschiedet, der in sei-

nen Paragraphen 23�29 
den �Import and Export 
of Radioactive Sources� 
behandelt. Die G-8-Staa-
ten haben alle Staaten 
aufgerufen, die Kontrol-
le radioaktiver Quellen 
zu verstärken und die-

sen �Code of Conduct� zu befolgen. 
Auf dieser Basis hat die IAEA 2004 
die �Guidance on the Import and Ex-
port of Radioactive Sources� als Anla-
ge zum o. a. �Code of Conduct� verab-
schiedet. Die Guidance sieht eine ähn-
lich intensive Zusammenarbeit der bei 
der Verbringung beteiligten Behörden 
wie bei der Verbringung radioaktiven 
Abfalls vor.
Die EU hat Ende 2003 die Richtlinie 
2003/122/EURATOM über die Kon-
trolle hochradioaktiver umschlosse-

ner Quellen und herrenloser (orphan) 
Quellen erlassen.
Entsprechend be�ndet sich in Deutsch-
land ein Artikelgesetz zur Kontrolle 
hochradioaktiver Strahlenquellen im 
Gesetzgebungsgang, das u. a. eine Ver-
stärkung der Kontrolle des Imports und 
des Exports solcher Quellen zum Ge-
genstand hat (siehe www.bmu.de).

Weitere Ausfuhrgenehmigungs-
pflicht
Der Vollständigkeit halber sei noch 
erwähnt, dass Kernbrennstoffe, Aus-
gangsstoffe und bestimmte radioakti-
ve Stoffe nicht aus Gründen des Strah-
lenschutzes, sondern aus Gründen der 
Nonproliferation auch auf dem Gebiet 
des Außenwirtschaftsrechts (siehe 
dazu www.bafa.de) einer Ausfuhrge-
nehmigungsp�icht unterliegen. Auch 
für diese Genehmigungen ist das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) zuständig.

Bernd Rosenthal 

Verstärkung 
der Import-
kontrollen

W a s  m a c h t  d i e  S c h w e i z  b e i m  I m p o r t / E x p o r t 
r a d i o a k t i v e r  S t r a h l e n q u e l l e n ?

Die Kontrolle des Imports und Exports radioaktiver Stof fe ist ein wichtiges 
Strahlenschutz-Element im Hinblick auf die Sicherheit (Gefährdung von 
Personen) und Sicherung (Identifizierung und Sicherstellung) von Strah-
lenquellen. Neben anderen Maßnahmen kann damit der Weg von Quellen 
kontrolliert/überwacht werden, und es wird gewährleistet, dass einerseits 
radioaktive Stoffe während der Gebrauchsdauer unter der Aufsicht der 
zuständigen Behörde stehen sowie andererseits unbekannte Quellen ent-
deckt und somit wieder unter die Kontrolle der Aufsichtsbehörde gebracht 
werden können.
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ter (Zollamt mit Inspektorat) erfol-
gen dürfen, wobei die Zolldeklara-
tion die genaue Warenbezeichnung, 
die Radionuklide und 
deren Aktivität sowie 
die Bewilligungsnum-
mer des Empfängers 
bzw. Absenders in der 
Schweiz zu enthalten 
hat;
die Ausfuhr von radio-
aktiven Abfällen zum 
Zwecke der Beseitigung faktisch 
nicht möglich bzw. nur in Ausnah-
mefällen zulässig ist, wenn nach-
folgende Bedingungen erfüllt sind:
�	 Im Empfängerstaat muss ga-

rantiert sein, dass genügende 
Sicherheitsanforderungen ein-
gehalten werden,

�	 ein geeignetes, dem Stand von 
Wissenschaft und Technik ent-
sprechendes Endlager zur Verfü-
gung steht und

�	 die Beseitigung im Rahmen ei-
ner völkerrechtlichen Verein-
barung erfolgt (eine solche Ver-
einbarung existiert bis heute 
nicht);

die Bewilligung für die Ein- oder 
Ausfuhr von radioaktiven Strah-
lenquellen, deren Aktivität mehr 
als das Zehnmillionenfache der 
Bewilligungsgrenze nach Strahlen
schutzverordnung übersteigt (z. B. 
mehr als 900 GBq für 60Co), für je-
den Einzelfall einzuholen ist (Groß-
quellen);
für die Kontrolle der Ein-, Aus- und 
Durchfuhr die Zollämter der Bewil-
ligungs-/Aufsichtsbehörde von je-
der Zolldeklaration eine Kopie oder 
eine Meldung zustellen müssen.

Maßnahmen in Betrieben
Alle Betriebe, die mit radioaktiven 
Stoffen umgehen, benötigen eine ent-

sprechende Bewilligung 
des Bundesamtes für Ge-
sundheit. Dazu gehö-
ren auch die Vorgänge Im
port bzw. Export mit ent-
sprechenden Au�agen zur 
Einhaltung der im vori-
gen Abschnitt erwähn-
ten gesetzlichen Bestim-

mungen. In Betrieben, in denen nicht 
grundsätzlich mit Strahlenquellen um-
gegangen wird, wo aber mit dem Auf-
tauchen von radioaktiven Stoffen ge-
rechnet werden muss (z. B. Altstoff-
betriebe, Schrotthändler), werden für 
die Eingangs- oder Ausgangskontrolle 
Strahlenmessgeräte eingesetzt, sodass 
Quellen identi�ziert werden können 
und nicht unerkannt exportiert wer-
den. Allerdings hat es hier schon Pan-
nen gegeben, indem etwa kontaminier-
ter Schrott nach Italien exportiert wur-
de und nachher wieder zurückgenom-
men werden musste.

Maßnahmen an der Landesgrenze
Die Zollbehörden sind mit Strahlen-
messgeräten ausgerüstet (mobile Ge-
räte), die sie sowohl beim grenzüber
schreitenden Personen- als auch Gü-
terverkehr einsetzen. Gelegentlich 
werden so auch Personen angehalten, 
die sich nach einer medizinischen Be-
handlung mit radioaktiven Stoffen 
in einem grenznahen Schweizer Spi-
tal mit einer gewissen Restaktivität 
wieder über die Landesgrenze nach 
Hause begeben. Die Zollämter über-
prüfen stichprobenweise das Vorhan-
densein einer Transportbewilligung 
bei allen gemäß Transportvorschriften 
nicht freigestellten Versandstücken. 
Bei jeder Ein-/Ausfuhr von radioakti-
ven Stoffen sowie von Apparaten und 
Gegenständen, die radioaktive Stof-
fe enthalten, erfolgt eine Meldung an 
die Bewilligungsbehörde. Bei fehlenden 
Unterlagen oder Angaben in der Zollde-
klaration wird die Bewilligungsbehörde 

telefonisch kontaktiert, um die Recht-
mäßigkeit des Vorganges zu klären, ge-
gebenenfalls werden Sendungen zu-
rückgehalten. Bei Feststellung von Zu
widerhandlungen gegen die Strahlen-
schutzgesetzgebung (z. B. Falschde-
klaration) erstattet das Zollamt An-
zeige an die Bewilligungsbehörde, die 
aufgrund des Bundesgesetzes über das 
Verwaltungsstrafrecht eine Strafverfol-
gung einleitet.

Fazit
Wie bei allen Vorgängen 
kann keine hundertpro-
zentige Gewähr gebo-
ten werden, dass Din-
ge nicht außer Kontrol-
le geraten. Nach meiner 
Beurteilung ist mit den in der Schweiz 
getroffenen Maßnahmen beim Import/
Export dieses Risiko (z. B. illegale Ein-
fuhr, Ausfuhr von Quellen mit hohem 
Gefährdungspotential im Exportland) 
aber genügend klein. Damit haben wir 
in der Schweiz in diesem Bereich ganz 
allgemein und insbesondere auch für 
Großquellen die entsprechenden Emp-
fehlungen des �IAEA-Code of Conduct 
on the Safety and Security of Radio-
active Sources� weitestgehend umge-
setzt.

Ernst Elmer 

Keine Ausfuhr 
zum 

Zwecke der 
Beseitigung

Risiko der 
Illegalität 

genügend klein

Der etwas andere Kommentar, 
heute zum Thema: 

Aufspüren von Strahlenquellen
Sucht� ein Altmetall-Händler aus Düren
ein Gerät, um nach Quellen zu spüren.
Doch sein Gourmet-Freund rät,
statt dem teuren Gerät
sich ein Trüffel-Such-Schwein zu

trainieren.
Rupprecht Maushart, Straubenhardt

Report on the �IAEA International 
Conference on the Safety and Secu-
rity of Radioactive Sources�
Bordeaux, France, June 27 to July 1, 2005, 
zu �nden unter www.irpa.net/
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Patentierte LED-Stabilisierung

Höhere Gamma- und 
Neutronen-Empfindlichkeit

Schnellere Nuklid-Identifikation

Ergonomisches Gehäuse

Detektoren: NaI, GM und 
wahlweise He3

ULTRA

Die neue identiFINDER-Generation
zur Auffindung radioaktiver Quellen

D e r  u n b e a b s i c h t i g t e  U m g a n g  m i t  r a d i o a k t i -
v e n  S t o f f e n  i m  S y s t e m  d e r  n u k l e a r s p e z i f i -
s c h e n  G e f a h r e n a b w e h r

Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquel -
len soll deren Überwachung entscheidend verbessert und damit ein wichti-
ger Beitrag für mehr Sicherheit geleistet werden [1]. Durch die Umsetzung 
präventiver Maßnahmen wird die Sicherheit von Menschen und Umwelt vor 
hochradioaktiven Strahlenquellen verbessert, die aus welchem Grund auch 
immer aus der behördlichen Kontrolle geraten sind. Aber wie sieht es mit 
den Maßnahmen und der Tauglichkeit der Vorkehrungen zur Bewältigung 
einer konkreten Gefahr durch eine herrenlose Strahlenquelle in der Praxis 
aus? Vor diesem Hintergrund soll dieser Beitrag eine Empfehlung geben, 
was zu beachten ist, wenn eine konkrete Gefahr durch eine Strahlenquelle 
vermutet oder tatsächlich festgestellt wird.

Wie hoch ist das Gefährdungs
potential durch frei vagabundie-
rende, aus der behördlichen Über-
wachung geratene Strahlenquel-
len?
Einsatz von Strahlenquellen
Weltweit sind über zehn Millionen 
Strahlenquellen im Einsatz. Das Ge-
fährdungspotential ist sehr unter-
schiedlich und variiert in Abhängig-
keit vom verwendeten Radionuklid 
und der Aktivität. Das höchste Ge-
fährdungspotential geht von hochra-
dioaktiven Strahlenquellen aus, die in 
der Regel mehrere Gramm eines radio-
aktiven Präparates enthalten. Liegt das 
radioaktive Präparat in disperser Form 
vor, können bei Undichtigkeit oder 
Freisetzung von Aktivität erhebliche 
Gefährdungen für Mensch und Um-
welt resultieren.
Strahlenquellen werden unter ande-
rem in Bestrahlungsanlagen der For-
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schung und Industrie, in der medizi-
nischen Strahlenbehandlung (Telethe-
rapie, Brachytherapie), in der zerstö-
rungsfreien Werkstoffprüfung oder in 
sonstigen Anwendungen eingesetzt. 
Die bedeutendsten Radionuklide, die 
in Strahlenquellen verwendet werden, 
sind das 60Co, das 90Sr, das 137Cs, das 
192Ir, das 226Ra und das 241Am mit Ak-
tivitäten von bis zu 400 PBq (siehe Ta-
belle 1).
Nach Schätzungen fallen jährlich allein 
in den USA rund 250 Strahlenquellen 
und in Europa rund 70 Strahlenquellen 
durch Diebstahl oder Verlust aus der 
behördlichen Überwachung [2].

Gefährdung durch Strahlenquellen
Nationale und internationale Berichte 
zeigen, dass die Gefährdung durch aus 
der Überwachung geratene Strahlen-

quellen konkret vorhanden ist. So wur-
den beispielsweise weltweit bis heute 
über 65 Vorfälle im Zusammenhang 
mit dem Einschmelzen von Strahlen-
quellen in Schmelzbetrieben der Me-
tallrecyclingwirtschaft berichtet.
Der wohl spektakulärste Fall in Euro-
pa ereignete sich im Mai 
1998, als in einem Stahl-
werk in Spanien eine 
137Cs-Strahlenquelle mit 
einer Aktivität von eini-
gen TBq unbemerkt mit 
dem Metallschrott einge-
schmolzen wurde (Einzel-
heiten des Vorfalls im Beitrag ab S. 22 
in diesem Heft). In Deutschland ha-
ben sich viele Metallrecycling- und 
Schmelzbetriebe sowie einzelne Müll-
verbrennungs- und Abfallbehand-
lungsanlagen zum Schutz vor dem un-

bemerkten Eintrag radioaktiver Stof-
fe mit stationären Messanlagen oder 
Handmessgeräten ausgerüstet.
Ein großes Gefährdungspotential geht 
von rund 100 Ländern in der Welt 
aus, die nicht über ein entsprechendes 
Überwachungssystem für Strahlen-
quellen verfügen. Beispielsweise warnt 
eine Studie des United States Gene-
ral Accounting Of�ce (GAO) vor dem 
drohenden Verlust von mehr als 2.000 
hochradioaktiven Strahlenquellen in 
den Ländern der ehemaligen Sowjet
union, die das Radionuklid 90Sr mit 
Aktivitäten von 1 bis 10 PBq oder das 
Radionuklid 137Cs mit Aktivitäten von 
über 340 TBq in disperser Form enthal-
ten und deshalb als hochgefährlich ein-
gestuft werden [3].

Was ist bei einem Hinweis auf 
Radioaktivität zu beachten?
Vorschriften zur Gefahrenabwehr
Das Vorgehen im Falle eines vermute-
ten und festgestellten Auftretens von 
Radioaktivität orientiert sich primär 
an den Vorschriften, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Ab-
wehr von Gefahren stehen. Somit sind 
bei einem Hinweis auf Radioaktivität 
zunächst die Ordnungsbehörden und 
in Eilfällen die Polizei die ersten An-
sprechpartner, die auf Basis des Poli-
zei- und Ordnungsrechtes im System 
der so genannten nuklearspezi�schen 
Gefahrenabwehr tätig werden. Das hat 
für die Zuständigkeiten im System der 
Abwehr von nuklearspezi�schen Ge-

fahren grundlegende Kon-
sequenzen, denn das Poli-
zei- und Ordnungsrecht ist 
Ländersache, und somit 
ist die Bundesregierung in 
nuklearspezi�schen Not-
fällen nicht weisungsbe-
fugt.

Die ordnungsbehördliche oder polizei-
liche Aufgabe ist, zu prüfen, ob eine 
Störung der öffentlichen Sicherheit 
vorliegt. Schutzgut der öffentlichen Si-
cherheit ist die Unverletzlichkeit der 
Rechtsordnung, womit das geschrie-

Anwendung Radionuklid Aktivität (Becquerel)

Thermoelektrische Generatoren 90Sr 1�10 PBq

Bestrahlungsanlagen 137Cs 0,1�400 PBq
60Co 0,1�400 PBq

Teletherapie 60Co 50�400 TBq
137Cs 500 TBq

Radiographie 60Co 0,1�5 TBq
192Ir 0,1�4 TBq

Brachytherapie 60Co 10 GBq
90Sr 50�1.500 MBq

137Cs 0,05�4 GBq

192Ir 400 GBq

226Ra 30�300 MBq

Füllstands-/Dichtemessanlagen 60Co 0,1�10 GBq
137Cs 20�500 GBq

241Am 1�100 GBq

Sonstige Anwendungen 60Co 0,1�10 GBq
137Cs 1�400 GBq

226Ra/Be 1.500 MBq

241Am 1�100 GBq

241Am/Be 1�800 GBq

252Cf 3�50 GBq

Tabelle 1: Anwendungen und Aktivitäten verschiedener Strahlenquellen (in Anlehnung an [4])

Gefährdung 
konkret 

vorhanden
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bene Recht gemeint ist. Eine begrün-
dete Störung der öffentlichen Sicher-
heit liegt vor, wenn eine Normaussa-
ge einer Rechtsordnung nicht beach-
tet wird. Dabei sind Rechtsvorschrif-
ten aus allen Bereichen gemeint.
Nuklearspezi�sche Gefahrenabwehr

Im Falle der nuklearspe-
zi�schen Gefahrenab-
wehr orientiert sich die 
ordnungsbehördliche 
oder polizeiliche Prüfung 
danach, ob ein begründe-
ter Verstoß gegen nukle-
arspezi�sche Spezialvor-

schriften, wie zum Beispiel das Atomge-
setz, die Strahlenschutzverordnung, das 
Gefahrgutbeförderungsgesetz, die Ge-
fahrgutbeauftragtenverordnung oder die 
Gefahrgutverordnungen für den Trans-
port gefährlicher Güter, vorliegt.
Ein begründeter Verstoß gegen nuklear
spezi�sche Spezialvorschriften und da-
mit eine Störung der öffentlichen Si-
cherheit wird unter anderem dann ge-
sehen, wenn

ohne Genehmigung nach § 7 Abs. 1 
der Strahlenschutzverordnung mit 
sonstigen radioaktiven Stoffen 
nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes 
oder mit Kernbrennstoffen nach 
§ 2 Abs. 3 des Atomgesetzes umge-
gangen wird. Unter die Legalde�-
nition des Umgangs mit radioakti-
ven Stoffen fallen die Gewinnung, 
Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, 
Verarbeitung, sonstige Verwendung 
und Beseitigung von radioaktiven 
Stoffen;
bei einem Fund radioaktiver Stof-
fe oder der Erlangung der tatsäch
lichen Gewalt über radioakti-
ve Stoffe entgegen § 71 Abs. 2 der 
Strahlenschutzverordnung keine 
Mitteilung an die atomrechtliche 
Aufsichtsbehörde oder die für die 
öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung zuständige Behörde gemacht 
wird, falls die Aktivität der radio-
aktiven Stoffe die Werte der Anla-
ge III Tabelle 1 Spalte 2 oder 3 über-
schreitet;

radioaktive Stoffe nicht nach den 
Regelungen für den Transport ge-
fährlicher Güter verpackt, gekenn-
zeichnet oder transportiert wer-
den.

Kann die Ordnungsbehörde oder die 
Polizei einen Verstoß gegen nuklear-
spezi�sche Spezialvorschriften nicht 
eigenständig feststellen, kann sie im 
Rahmen der Amtshilfe fachkompeten-
te Hilfe durch Fachunternehmen oder 
die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 
hinzuziehen.
Vorgehen in der Praxis
Diesem allgemeinen rechtlichen Vor-
gehen steht in der Praxis eine ganze 
Reihe von Schwierigkeiten gegenüber. 
Grundsätzlich wird in Deutschland 
der gesamte Bereich der nuklearspezi-
�schen Gefahrenabwehr als Sache der 
Länder betrachtet. Folglich fehlt eine 
einheitliche Handlungsanweisung für 
Betriebe, die mit stationären Messan-
lagen oder mobilen Handmessgeräten 
ausgestattet sind und radioaktive Be-
standteile feststellen können, und Or-
ganisationen, wie im Einzelfall bei ei-
nem Hinweis auf Radioaktivität vorzu-
gehen ist. Dies führt länderspezi�sch 
manchmal zu unterschiedlichen Ein-
schätzungen, wann eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit vorliegt.
So darf beispielsweise ein Betrieb in 
Bundesland A eine radiologisch auffäl-
lige Anlieferung bis zu einer maxima-
len Ortsdosisleistung von 5 µSv/h an 
den Außen�ächen der Ladung in Ab-
stimmung mit der Behörde zum Ab-
sender zurückschicken, während die 
Behörde des Absenders in Bundes-
land B sich an den Aktivitätsgrenzwer-
ten für freigestellte Stoffe oder Sendun-
gen orientiert und gegen den Betrieb A 
im Falle der Überschreitung von Akti-
vitätsgrenzwerten ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen die Regelungen über 
den Transport gefährlicher Güter auf 
der Straße und gegen § 71 der Strahlen-
schutzverordnung einleitet.
Aufgrund der geringen Fallzahlen er-
gibt sich für den präventiven und re-
pressiven Strahlenschutz das Problem 

der Ef�zienz. Es sollte der Erfahrungs-
austausch zwischen Feuerwehr, Poli-
zei, Bundesgrenzschutz, Fachbehörden 
und Fachunternehmen über Strahlen-
schutzeinsätze gefördert werden.

Zusammenarbeit aller betroffenen 
Behörden ausbauen
Die nuklearspezi�sche Gefahrenab-
wehr ist nicht nur ein Fall für die Be-
hörde. Die Zusammenarbeit aller be-
troffenen Landesbehörden, Fachbehör-
den und Unternehmen, die im System 
der nuklearspezi�schen Gefahrenab-
wehr tätig sind, sollte gefördert und 
ausgebaut werden, um effektive Orga-
nisationsstrukturen bei 
nuklearspezi�schen Vor-
fällen zu schaffen. Dies 
könnte dadurch erreicht 
werden, dass einige Ex-
perten effektive und er-
probte Gruppen bereit-
stellen und trainieren, 
die im Einzelfall im System der nuk-
learspezi�schen Gefahrenabwehr rasch 
tätig werden. Zur Planung und Koordi-
nation derartiger Aktivitäten wäre ein 
vergleichsweise kleiner permanenter 
Stab notwendig.

Torsten Paßvoß 

Störung der 
öffentlichen 
Sicherheit

Erfahrungs-
austausch 
fördern

Der etwas andere Kommentar, 
heute zum Thema:  

Radioaktive Quellen 
Es beschloss eine Quelle aus Minden
eine Quellen-Gewerkschaft zu gründen:
Unser Job macht viel Müh�
und kost� viel Energie,
� kürz�re Arbeitszeit gilt�s jetzt zu

�nden!
Rupprecht Maushart, Straubenhardt
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Entwicklungen in der Messtech-
nik
�Strahlendes Material� ist leicht nach-
zuweisen � es verrät sich durch die 
grundlegende Eigenschaft der Strah-
lung selbst. So trivial dieser Sachver-
halt klingt, weder Drogen noch Spreng-
stoffe besitzen dieses Charakteristi-
kum. Etabliert man jedoch entspre-
chend emp�ndliche Strahlungsmess-
technik z. B. an den Grenzübergängen, 
stellt man rasch fest, dass eigentlich 
fast alles strahlt. Pausenlose Alarmge-
bung mit der häu�gsten Feststellung 
�natürliche Radioaktivität� ist nicht 

zielführend. Was also 
hat sich auf dem Gebiet 
der Messtechnik in den 
letzten Jahren getan? 
Groß�ächige Szintilla-
toren aus Plastik erlau-
ben billige und einfache 
Nachweismöglichkeiten 

für geringste Strahlungspegel, neuarti-
ge Materialien gestatten die Miniaturi-
sierung von Messgeräten oder die Ver-
lagerung von Labormethoden ins Feld. 
Nachfolgend ein kurzes Kaleidoskop 
dieser Entwicklungen und darüber, 
was derzeit �in der Pipeline� ist:
Kleinstmessgeräte
˜hnlich wie beim Mobiltelefon hat 
auch in die Strahlenmesstechnik die 

Miniaturisierung Einzug gehalten. 
Kleine Festkörperdetektoren erlau-
ben akzeptable Emp�ndlichkeiten so-
wohl für Gamma- als auch Neutronen-
strahlung im Format des klassischen 
Pagers. Die Funktion beschränkt sich 
dabei auf Erkennung und Warnung, al-
lenfalls auf grobe Differenzierung der 
Intensität (�Gefährdungsstufe�). Am 
JFK-Flughafen in New York wurde die-
ses System �ächendeckend eingesetzt: 
90 % der Alarme stammten von Pa-
tienten aus nuklearmedizinischer Be-

handlung. Diese in der amerikanischen 
Literatur als �Innocent Alarms� einge-
stuften Fehlalarme sind eine treffende 
Bezeichnung.
Handmessgeräte
Zum Veri�zieren von Alarmen, zum 
Suchen und Eingrenzen und zuneh-
mend auch zur Identi�kation wer-
den Handmessgeräte eingesetzt. Ge-
rade die Identi�kation von Radionuk
liden im Feld hat viele Fortschritte 
gemacht durch verfeinerte Software-
Techniken für bekannte Detektoren 
(NaJ) unter Einsatz von Hintergrund
unterdrückung, Abschirmsimulatio
nen, neuralen Netzen und Muster
erkennung; aber auch der Einsatz neuer 
Detektoren (z. B. CdZnTe) erlaubt neue 
Einsatzfelder zwischen den bekannten 
Fixpunkten NaJ und HPGe [1, 2]. Eine 
wesentliche Herausforderung ist dabei 
das Human Interface: Nicht komplexe 
Detailaussagen, sondern zuverlässige, 
simple Klassi�zierung ist das Ziel als 
Unterstützung für Nicht-Experten im 
Feld (wie z. B. für den amerikanischen 
Cop im Falle JFK).
Fix installierte Systeme
Messportale oder anderweitig �x in-
stallierte Systeme eignen sich zur 
Überwachung an vorgegebenen Kon-
trollpunkten, wie z. B. im Rahmen 

Abb. 1: ITRAP-Labortest verschiedener Portalmonitorsysteme

N e u e s  i n  d e r  M e s s t e c h n i k  –  A n f o r d e r u n g e n 
u n d  M i n d e s t k r i t e r i e n

 �Nicht ob, sondern wann� (Colin Powell), �Unvermeidbar �� (US State 
Department) � so eintönig Panik machend sind die Meinungen der Ent-
scheidungsträger zu möglichen Anschlägen mit radioaktivem Material. Von 
den in Amerika in Verwendung befindlichen etwa zwei Millionen Strah-
lenquellen gehen jährlich bis zu 400 verloren, in Europa an die 70. Wenn 
das Gefüge der Prävention versagt (Strahlenschutzgesetzgebung, Bewilli -
gungen, Aufsicht), muss durch zusätzliche Maßnahmen möglicher Schaden 
zumindest eingeschränkt werden. Hier kommt die Messtechnik ins Spiel. 
Wie sehr kann sie wirklich helfen?

Eigentlich 
strahlt 

fast alles



15

S icherheit          V O n  S trahlen       Q uellen    

der Grenzkontrolle. Einige Länder ha-
ben damit schon umfassende Erfah-
rungen gemacht (z. B. Polen) und im 
praktischen Betrieb ebenfalls eine 
Rate an Innocent Alarms von etwa 
90 % und mehr bestätigen können. 
Die diesbezüglich größte vergleichen-
de Messkampagne wurde 1999/2000 
vom Forschungszentrum Seibersdorf 
in enger Kooperation mit der Atom-
energiebehörde IAEA durchgeführt 
(Abb. 1 und 2) und ergab wesentli-
ches Verbesserungspotenzial für han-
delsüblich erhältliche Geräte (etwa je 
200.000 Messungen an Geräten von 
23 Herstellern) [3, 4]. Die Erkennungs-
wahrscheinlichkeiten haben sich ver-
bessert, und die statistischen Fehlalar-
me sind gesunken � ein wesentliches 
Kriterium für den Einsatz ist jedoch 
Training und Support für den Fall des 
Alarms. Dabei spielt die rasche Iden-
ti�kation des Alarmauslösers als In-

nocent Alarm eine ganz wichtige Rol-
le (medizinischer oder natürlicher Ur-
sprung). Hier sind automatisierte Lö-
sungen im Kommen.

Spezielle Systeme
Auf diversen mobilen Plattformen, im 
Labor oder an den Zutrittspunkten zu 
nuklearen Einrichtungen existieren 
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BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG · Calmbacher Str. 22 
75323 Bad Wildbad, Germany · Fon +49 7081 177-0 · Fax +49 7081 177-100
info@Berthold.com · www.Berthold.com

Kontaminations-
monitor LB 124 SCINT

Neu!

Innovative Szintillationsmesstechnik

Hohe Emp�ndlichkeit und gleich-

mäßiges Ansprechvermögen

Gleichzeitige Alpha- und Beta-Messung

Leichtes handliches und robustes Gerät

Abb. 2: LKW-Spur am Grenzübergang Nickelsdorf (AT-HU) � Teststellung mehrerer Mo-
nitoren im Zuge der ITRAP-Studie
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zahlreiche dedizierte Systeme für spe-
zielle Aufgaben. Auch mit dem Weg-
fall der Grenzen durch die Schengen-
Vereinbarung ergeben sich neue Her-
ausforderungen für die messtechnische 
Erfassung bzw. Fahndung im Gesamt-
gebiet (im Gegensatz zu klar de�nier-
ten Kontrollpunkten). Die Anforderun-
gen an derartige Systeme orientieren 
sich primär an den vereinbarten Zielen 
einer übergeordneten Strategie zur Ri-
sikobewältigung und Gefahrenabwehr 
und nicht so sehr an den Fragen des 
technisch Machbaren.

Mindestkriterien
Mindestanforderungen richten sich 
nach dem Schutzziel im Rahmen ei-

ner übergeordneten Strategie. Bei einer 
Kosten-Nutzen-Betrachtung akzeptie-
ren wir dabei, nicht alle Risiken aus-
schalten zu können. Die Strahlenquel-
le in der Schrottlieferung ist ein derar-
tiger Fall (Abb. 3). Ein Me-
ter typischer Schrott redu-
ziert die Dosisleistung ei-
ner Cäsium-Quelle etwa 
um den Faktor 50. Der-
art abgeschirmte Quellen 
sind durch Routinekon
trollen z. B. an Grenzüber-
gängen nur schwer aufzu�nden, hier 
müssen andere Gegenmaßnahmen er-
griffen werden � vom Lieferanten oder 
vom Verwender [5]. Der Zwischen-
fall im Stahlwerk Acerinox in Spanien 
(1998) hat einen wirtschaftlichen Scha-
den von etwa 21 Mio. USD verursacht, 
obwohl die Dosisbelastungen sehr ge-
ring blieben [6]. Grob vereinfacht: 
Messbar sind Quellen mit �deutlicher� 
Strahlensignatur (mehr oder �anders� 
als Strahlenhintergrund). Für schwa-
che oder sehr gut abgeschirmte Quel-
len steigen die Erkennungskosten dra-
matisch an � nicht nur für Messtech-
nik, sondern auch für entsprechend ge-
schultes Personal.
Mindestanforderungen im Rahmen ei-
ner (nationalen) Strategie legen in der 
Regel Eingreifwerte fest � analog den 
Empfehlungen zum �Eingreifricht-
wert� 250 Bq/m3 Radon. Dies beinhal-
tet sowohl technische Festlegungen als 

auch Maßnahmen für Gerätebeschaf-
fung, Training, Support und Verhalten 
im Einsatzfall (vom Alarm bis zu Dir-
ty-Bomb-Szenarien). Hier liegt das ers-
te Problem: Radioaktive Stoffe sind 

zumeist nach Aktivität 
oder Aktivitätskonzentra-
tion begrenzt, messtech-
nisch ist nur die Strah-
lungssignatur zugäng-
lich (siehe oben, Quelle 
im Schrott). Diese Prob
lematik zieht sich durch 

bis in die Normgebung. IEC 62022 [7] 
geht von spezi�schen Quellaktivitäten 
aus, muss dafür aber das gesamte Um-
feld (bis zum �Standard-Schrott� und 
�Standard-Transportfahrzeug�) in den 
Prozess einbeziehen. ISO 22188 [8, 9] 
wurde unter der Leitung des Autors er-
stellt und beschränkt die Standardisie-
rung und damit auch die gerätetechni-
schen Typentests strikt auf die Dosis-
leistung am Aufpunkt des Monitors. 
Dabei werden auch Empfehlungen für 
den vereinfachten Umgang zur Bewer-
tung der geforderten hohen Nachweis
wahrscheinlichkeiten von 99 % ausge-
sprochen.
Die Messtechnik stellt uns heute sehr 
viel emp�ndlichere und vielseitigere 
Geräte zur Verfügung. Der zweckmäßi-
ge Umgang mit diesen Informationen 
und das Einsatzziel scheinen noch klä-
rungsbedürftig zu sein.

Christian Schmitzer 

Abb. 3: Quelle im Schrott: abgeschirmte Quelle 
mit Dosisleistung 10 µSv/h an der Außenseite 
des Abschirmbehälters, Dosisleistungserhöhung 
um etwa 2 nSv/h am Aufpunkt des Monitors 
0,8 m von der Fahrzeugwand entfernt (ODL ca. 
80 nSv/h)

Nicht alle 
Risiken sind 

auszuschalten

Der etwas andere Kommentar, 
heute zum Thema: 
Quellen-Register

Fand ein Quellen-Register-Betreuer:
Überwachung von Quellen kommt teuer.
Und so fordert er jetzt,
wie�s der Staat durchaus schätzt,
eine Strahlende-Quellen-Schutzsteuer.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt

Heft 2/2005, S. 3, Vorspann, zweiter Spiegelstrich

Berichtigung
Der für Japan derzeit noch geltende nuklidunabhängige Grenzwert für die Ein-
stufung in die Klasse 7 beträgt richtig 74 Bq/g. Beim Korrekturlesen wurde lei-
der übersehen, den im Text angegebenen fehlerhaften Wert von 70 Bq/kg zu 
korrigieren. Wir bitten für diesen Lapsus um Entschuldigung.

Die Schriftleitung
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Zielsetzung
Das Strahlenschutzkonzept der EZV 
verfolgt folgende Ziele:

Schutz des Personals vor gesund-
heitlichen Risiken,
Verhinderung der illegalen Einfuhr 
von radioaktiven Strahlenquellen,
Mitwirkung im Großereignisfall 
im Rahmen der �Einsatzorganisa
tion bei erhöhter Radioaktivität�.

Mittel
Sämtliche Dienststellen der EZV wur-
den mit dem Gammawarner UP 1320 
(Abb. 1) ausgerüstet. Der Zweck dieser 
Geräte ist die Warnung vor Gamma-
strahlung, indem bei einem ca. zehn-
fachen Wert der natürlichen Strahlung 
ein Warnton ausgesendet wird. Die 

M i t t e l  u n d  M e t h o d e n  z u m  A u f s p ü r e n  u n d 
I d e n t i f i z i e r e n  v o n  S t r a h l e n q u e l l e n  a n  d e n 
s c h w e i z e r i s c h e n  G r e n z ü b e r g a n g s s t e l l e n

Mit der Auflösung der Sowjetunion ab 1995 tauchten in der Schweiz ver-
mehrt radioaktive Stoffe auf, die nicht als solche gekennzeichnet waren. 
Die vorwiegend aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks stammenden 
Materialien wurden als Osmium, Scandium, Rubidium, Red Mercury oder 
ähnlich bezeichnet. Auch kommerzielle Strahlenquellen wurden illegal ein-
geführt. Es wurde versucht, diese Produkte in der Schweiz zu verkaufen 
oder in Prüfanstalten zu bringen. Im Internet fand man Verkaufsangebote 
solcher Materialien zu horrenden Preisen, und es fielen Personen an der 
Grenze auf, deren Geschäftsunterlagen auf Handel mit radioaktiven Mate-
rialien schließen ließen.
Diese Umstände gaben den Anstoß für die Schweizerische Zollverwaltung 
(EZV), ein Strahlenschutzkonzept zu erarbeiten, das einen Überblick über 
die Aufgaben der Zollverwaltung im Normalfall, bei Kleinereignissen (z. B. 
illegale Einfuhr radioaktiver Stof fe) und bei Großereignissen (z. B. Kern-
kraftwerksunfälle) gibt.
Als rechtliche Grundlagen für die Handlungen der Mitarbeitenden der EZV 
gelten das Strahlenschutzgesetz, die Strahlenschutzverordnung, interne 
Dienstweisungen sowie das oben genannte Strahlenschutzkonzept.

Abb. 1: Gammawarner UP 1320
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Gammawarner werden mittels Clip in 
der Brusttasche respektive am Gurt be-
festigt.
Die großen Dienststellen der EZV sind 
zusätzlich mit einem Strahlenmessge-
rät RDS 110 (Abb. 2) ausgerüstet, des-
sen Zweck es ist, bei akustischem 

Alarm durch den Gammawarner die 
effektive Strahlung festzustellen.

Methoden
Bei der Grenzwache, die sich mit den 
Personenkontrollen und den Abferti-
gungen im Reiseverkehr befasst, wer-
den die Gammawarner bei der täglichen 
Arbeit dauernd getragen (Abb. 3).
Im Gegensatz dazu werden die Warn-
geräte beim Zivildienst vorwiegend 
für Kontrollen im Warenverkehr (mate
rielle Revisionen auf Transportmitteln) 
speziell hinzugezogen (Abb. 4).
Das Strahlenmessgerät kommt in beiden 
Teilbereichen zum Einsatz, sobald der 
Gammawarner einen Alarm aussendet.
Außerdem werden mit den Strahlen-
messgeräten RDS 110 regelmäßige 
Umgebungsmessungen für 
die Nationale Alarmzen-
trale (NAZ) durchgeführt. 
Diese Messungen dienen 
der Beurteilung der radi-
ologischen Lage und dem 
Sammeln von Erfahrungs-
werten an vorgegebenen 
Messstandorten.
Das Vorgehen der Dienststellen bei ei-
ner Warnung durch das UP 1320 ist in 
einer Checkliste geregelt. Zuerst wird 
die radioaktive Ware abgesondert, in 
einigen Metern Abstand von Personal 
und Publikum deponiert, abgesperrt 
und gekennzeichnet. Danach wird 
mit dem Strahlenmessgerät RDS 110 
die Strahlung festgestellt. Das Zoll-
personal sorgt dafür, dass die Waren 
nicht berührt werden. Nun haben die 
Dienststellen der EZV den Pikettdienst 
der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) 
zu alarmieren und über den Vorfall 
in Kenntnis zu setzen. Dieser Pikett-
dienst ist 24 Stunden erreichbar und 
informiert seinerseits die zuständigen 
Stellen, die danach mit dem betroffe-
nen Grenzübergang das weitere Vorge-
hen absprechen. Außerdem werden die 
zuständigen kantonalen Polizeiorgane 
hinzugezogen und gegebenenfalls die 
entsprechende Bewilligungsstelle be-
nachrichtigt.

Es kommt immer wieder vor, dass The-
rapie- oder Diagnostikpatienten, denen 
radioaktive Präparate verabreicht wur-
den, beim Grenzübertritt eine Strah-
lenwarnung auslösen. Um diesen Per-
sonen den Grenzübertritt nicht un-
nötig zu erschweren, hat die Zollver-
waltung mit dem Bundesamt für Ge-
sundheit und der NAZ folgendes Vor-
gehen festgelegt: Die Patienten erhal-
ten von den nuklearmedizinischen Be-
trieben in der Schweiz eine Bescheini-
gung über die Behandlung mit einem 
radioaktiven Präparat. Kann der Pa
tient eine solche Bescheinigung vorle-
gen, so hat das Zollpersonal keine wei-
teren Maßnahmen zu treffen. Ist dies 
nicht der Fall oder hat die Person, die 
den Strahlenalarm auslöst, keine Er-

klärung für die Strahlen-
warnung, so wird wieder-
um die NAZ verständigt, 
die die Befragung der Per-
son übernimmt und über 
das weitere Vorgehen ent-
scheidet.
Die NAZ wird von den 

Dienststellen der Zollverwaltung au-
ßerdem benachrichtigt, wenn in un-
mittelbarer Umgebung des Amtsplat-
zes besondere Aktivitäten im Zusam-
menhang mit Radioaktivität festge-
stellt werden (z. B. Demonstrationen, 
Kundgebungen, Störungen etc.).

Sandra Schrempp 

Abb. 2: Strahlenmessgerät RDS 110

Abb. 3: Gammawarner beim täglichen Einsatz 
bei Personenkontrollen und Abfertigungen im 
Reiseverkehr

Abb. 4: Gammawarner und Strahlenmessgerät als 
Hilfsmittel bei Kontrollen im Warenverkehr

Regelmäßige 
Umgebungs-
messungen

Der etwas andere Kommentar, 
heute zum Thema: 

Quellen-Kontroll-Gesetz
Widersprach eine Quelle in Mellen
dem Gesetz zur Kontrolle von Quellen,
fühlt sich dadurch gekränkt
ihre Rechte beschränkt
und die Freiheit zu reisen für Quellen.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt
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A e r o r a d i o m e t r i e :  M e s s u n g  v o n  R a d i o a k t i v i -
t ä t  a u s  d e r  L u f t

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
kann für die Erfassung der radiologischen Lage zwei aeroradiometrische 
Messeinrichtungen einsetzen. Das System wurde 1985 in der Schweiz 
zwecks geologischer Untersuchungen durch das Institut für Geophysik der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETHZ) beschafft und 
1992 komplett erneuert. 1994 hat die Nationale Alarmzentrale die Ein-
richtung von der ETHZ übernommen und den Auftrag für den Bau eines 
redundanten Messsystems gegeben. Der folgende Beitrag beschreibt die 
schweizerischen Messeinrichtungen, einen Einsatzablauf sowie gesammel-
te Erfahrungen.

Die Messeinrichtung
Jede Messeinrichtung besteht aus ei-
nem 19"-Rack mit eingebauter Aus-

werteelektronik und 
einer Detektoreinheit. 
Die Detektoreinheiten 
verfügen über vier 4-l-
NaI-Kristalle bzw. ei-
nen 4-l-NaI-Kristall. 
Die 19"-Racks sind 
identisch. Eine Mess-

einrichtung ist in Abb. 1 schematisch 
dargestellt.
Für den Einsatz steht ein Super Puma 

(Abb. 2) der Schweizer Luftwaffe zur 
Verfügung. Die Detektoreinheit wird 
in einer Bodenluke des Super Puma 
(Abb. 3), die Auswerteelektronik in 
der Passagierkabine des Hubschrau-
bers (Abb. 4) installiert. Das System 
wird von zwei Operatoren bedient. 
Üblicherweise werden die Messun-
gen mit dem 4×4-l-Detektor durch-
geführt. Der Detektor mit dem klei-
neren Volumen wird als Backup ver-
wendet und kann auch bei großen 
Strahlungsintensitäten eingesetzt 
werden.

Ablauf eines Einsatzes
Sobald der Entscheid über den Ein-
satz der Aeroradiometrie getroffen 
ist, wird ein Super Puma beim Air-
Operation-Center (AOC) der Luft-
waffe bestellt. Bei der Auftragsertei-
lung wird auch das Einsatzgebiet an-
gegeben. Während der Bürozeiten ist 
der Super Puma inklusive Ausrüstung 
und Piloten innerhalb von zwei Stun-
den, außerhalb der Bürozeiten inner-
halb von vier Stunden ab Standard-
�ugplatz einsatzbereit. Während die-
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Abb. 1: Schematische Darstellung einer aeroradiometrischen Messeinrichtung

Abb. 2: Super Puma

Abb. 3: Detektoreinheit 4-l-NaI-Kristall in der 
Bodenluke des Super Pumas

Abb. 4: 19"-Rack mit Auswerteelektronik
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ser Zeit wird eine Mannschaft aus 
der NAZ mit vorbereiteten Einsatz-
unterlagen zum Flugplatz befördert. 
Es sind grundsätzlich zwei Einsatzar-
ten möglich:

Kontaminationsmessung und
Quellensuche.

Für beide Einsatzarten wird dassel-
be Flugverfahren (Abb. 5) angewendet: 
Das Messgebiet wird in parallelen Lini-
en über�ogen. Die Fluggeschwindigkeit 
(100 km/h) und die Flughöhe (am Tag ca. 
90 m, in der Nacht ca. 150 m über dem 
Boden) werden möglichst konstant ge-
halten. Bei einer Kontaminationsmes-
sung beträgt der Abstand zwischen den 
parallelen Messlinien 250 m, bei der 
Quellensuche 125 m. Während der Mes-
sung wird jede Sekunde ein Spektrum 
zusammen mit der aktuellen Position, 
der Höhe über Grund, der Temperatur 
und dem barometrischen Druck aufge-
nommen und gespeichert.
Die Messgebiete werden direkt im 
Auto-Piloten des Hubschraubers pro-
grammiert. Dadurch können sich die 
Piloten während der Messung vor al-
lem auf Fluggeschwindigkeit und 
‑höhe konzentrieren. Als Backup zur 
Navigationshilfe steht ein Tablet-PC 
zur Verfügung.

Auswertung
Die Auswertung der Daten [1] erfolgt 
online im Hubschrauber. Die Resulta-
te werden in einer Karte (Abb. 6) dar-
gestellt. Bei der Interpretation von aero
radiometrischen Karten ist zu beach-
ten, dass die Messungen aus der Luft 
immer einen Mittelwert über ein Ge-
biet von 300 m × 300 m darstellen. Für 
die Darstellung in Kartenform werden 
die Resultate zwischen den Fluglinien 
interpoliert.
Bei der Bestimmung der ODL aus den 
spektrometrischen Messungen kom-
men verschiedene Methoden zur An-
wendung. Einerseits kann die ODL 
über die Nuklidaktivitäten und die 
entsprechenden Anteile an Air Ker-
ma berechnet werden. Andererseits 
lässt sich die ODL auch über die Spec-

trum-Dose-Index-Methode (siehe [2]) 
abschätzen. Dabei wird das Produkt 
von Zählrate und Kanalnummer über 
das Spektrum integriert, wobei man 
ein Maß für die im Detektor deponier-
te Energie erhält. Anschließend wird 
für die Umrechnung von Air Kerma 

Abb. 5: Flugverfahren bei aeroradiometrischen 
Messungen

Abb. 6: Darstellung der Resultate

Abb. 7: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 137Cs-Flächenquelle in Abhängigkeit von 
der Höhe

Abb. 8: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 500 MBq 137Cs-Punktquelle in Abhängigkeit 
von Höhe und horizontaler Distanz zur Quelle

Abb. 9: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 1 GBq 137Cs-Punktquelle in Abhängigkeit 
von Höhe und horizontaler Distanz zur Quelle

Abb. 10: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 500 MBq 137Cs-Punktquelle entlang von 
Pro�len in 90 m und 150 m Höhe in Abhängig-
keit von der horizontalen Distanz zur Quelle

Abb. 11: Verursachte Zählrate im Detektor für 
eine 1 GBq 137Cs-Punktquelle entlang von Pro�-
len in 90 m und 150 m Höhe in Abhängigkeit von 
der horizontalen Distanz zur Quelle
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zu H*(10) ein Faktor 1,2 verwendet. In 
Anbetracht der technischen und me-
thodischen Unsicherheiten hat die in 

2004 durchgeführte Ver-
gleichsmessung zwi-
schen Reuter Stokes 
und Aeroradiometrie 
gute Resultate gelie-
fert (ARM: ODL: 107 – 
6 nSv/h, Reuter Stokes: 
ODL: 106 – 5 nSv/h).

Empfindlichkeit des Systems
Die Zählrate im Detektor ist haupt-
sächlich von der Bodenaktivität, der 
Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit und 
für eine Punktquelle zusätzlich vom la-

teralen Abstand abhängig. In den Ab-
bildungen 7 bis 11 ist die Zählrate der 
4×4-l-NaI-Detektoreinheit für verschie-
dene 137Cs-Quellen ersichtlich.
Die Nachweisgrenze hängt stark vom 
natürlichen Untergrund ab. Für die 
4×4-l-NaI-Detektoreinheit liegt die-
se für 137Cs in einem typischen Mess-
gebiet im Schweizer Mittelland zwi-
schen 35 und 125 cps. Bei einem Linie-
nabstand von 125 m kann bei optima-
len Bedingungen eine 500 MBq unab-
geschirmte 137Cs-Quelle nachgewiesen 
werden. Bei einer Flächenquelle (z. B. ei-
ner weiträumigen Kontamination) liegt 
die Nachweisgrenze bei einem Mess-
�ug am Tag bei rund 3.000 Bq/m2.

Gesammelte Erfahrungen
Die Nationale Alarmzentrale betreibt 
die Aeroradiometrie seit 1994. Um die 
Einsatzbereitschaft der Operatoren so-
wie der Piloten garantieren zu kön-
nen, wird jedes Jahr eine Ausbildungs-
woche organisiert. Während dieser Wo-
che wird im Auftrag der Hauptabtei-
lung für die Sicherheit der Kernanla-
gen turnusgemäß die Umgebung von 
zwei schweizerischen Kernkraftwer-
ken aeroradiometrisch ausgemessen. 
Weiter werden auch Gebiete gemes-
sen, die aufgrund ihrer geologischen 
bzw. radiologischen Eigenschaften in-
teressant sind. Im Jahre 2004 hat die 
NAZ zudem erstmals Städte aerora-

Abb. 12: Messresultate der Übung im Schwarzwald 1999 Abb. 13: Resultate der Messung über der Stadt Lausanne 2004
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diometrisch erfasst. Die Messsysteme 
werden auch international verglichen. 
So haben 1995 im Jura mit Frankreich, 
1997 in Tirol und 2003 in Kärnten mit 
Österreich und 1999 im Schwarzwald 
mit Deutschland Übungen stattgefun-
den. Bei all diesen Übungen waren die 
Ergebnisse sehr positiv. Die Resultate 
zeigten eine gute Übereinstimmung.
In den Abbildungen 12 bis 14 ist ein Teil 
der Resultate aus den jährlichen Übun-
gen ersichtlich. Nach jeder Übung wer-
den die Resultate in einem Bericht und 
im Internet (www.far.hsk.ch) publi-
ziert.

Yves Loertscher 
Abb. 14: Resultate der Messung der Umgebung von Kernkraftwerken (KKB/KKL/PSI/
ZWILAG)

W i e  s t e h t  e s  u m  d i e  M e s s m i t t e l  u n d  M e t h o -
d e n  z u r  E r k e n n u n g  v o n  v e r l o r e n  g e g a n g e -
n e n  S t r a h l e n q u e l l e n  i n  R e c y c l i n g u n t e r n e h -
m e n  u n d  S t a h l w e r k e n ?

Recyclingunternehmen und Stahlwerke stellen als häufige �Endpunkte� von 
herrenlosen Strahlenquellen in besonderem Maße ein Risikopotential dar.
Im Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Kontrolle hochradioaktiver 
umschlossener Strahlenquellen [1] wird von ca. 30.000 verloren gegan-
genen hochradioaktiven Strahlenquellen im damaligen EU-Bereich gespro-
chen, die in vielen Fällen im Recycling-Bereich und bei Stahlwerken wie-
dergefunden wurden und gefunden werden können.
Ende 2003 wurde der �Vorschlag für eine Richtlinie des Rates �� [1] 
in eine Richtlinie umgesetzt [4], die im Titel durch die Ergänzung �zur 
Kontrolle hochradioaktiver umschlossener Strahlenquellen und herrenloser 
Strahlenquellen� deutlich im Geltungsbereich erweitert wurde. In der Richt-
linie wurde ausdrücklich festgestellt, dass es sich bei den Messungen in 
Stahlwerken und bei Recyclingunternehmen um freiwillige Messungen han-
delt, bei denen die zuständigen Behörden technische Beratung und Hilfe im 
Falle der Vermutung des Vorhandenseins einer herrenlosen Strahlenquelle 
geben sollen [4, Art. 9]. Im folgenden Beitrag werden Maßnahmen und 
Messmittel zur Gefahrenabwehr in diesem krit ischen Bereich beschrieben.

Lehren aus bisherigen Vorfällen 
in Stahlwerken und Schrottunter-
nehmen
Acerinox, Spanien, 1998
Im Jahre 1998 gab es in dem spani-
schen Stahlwerk Acerinox ein spek-
takuläres Ereignis: Dort wurde eine 
137Cs-Strahlenquelle eingeschmol-
zen, das stark �üchtige 137Cs konnte 
durch den Deutschen Wetterdienst in 
der Luft im Süden Deutschlands noch 
gemessen werden. Über Rückrechnun-
gen im Wetterverlauf wurde der Emis-
sionsort festgestellt: ein Stahlwerk in 
Südspanien. Dort fanden die Behörden 
hauptsächlich kontaminierte Stäu-
be, die zur Weiterverarbeitung an an-
dere Recyclingunternehmen geliefert 
werden sollten. Die Entsorgung die-
ser Stäube und weitere Dekontami-
nationsaufgaben kosteten ca. 20 Mio. 
EUR (Abb. 1 und 2, Tabelle 1).
Wegen des hohen Schadens wurde da-
mals in Spanien das so genannte Spani-
sche Protokoll zwischen der Industrie 
und der Regierung vereinbart, in dem 
die Forderungen nach Eingangskontrol-
len in Stahlwerken und bei den Zulie-
ferern gefordert wurden, aber auch eine 
kostenfreie Hilfeleistung des Staates 
im Falle eines Vorkommnisses mit ver-
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loren gegangenen radioaktiven Quellen 
bzw. anderen Kontaminationen zugesi-
chert wurde [1].
Thailand, 2000
Ein weiteres Vorkommnis mit verloren 
gegangenen Strahlenquellen gab es im 
Jahre 2000 in Thailand. Hier starben 
bei der Demontage einer alten medi-
zinischen Bestrahlungsanlage (Import 
aus den USA) auf einem Schrottplatz 
zwei Menschen.

Ereignisse in Deutschland
Die Funde von weiteren radioakti-
ven Strahlern bzw. deren Verlust in 
Deutschland kann man in den jähr
lichen Berichterstattungen an den Bun-
destag �nden [2]. Von den rund 80 bis 
90 jährlichen meldep�ichtigen Ereig-
nissen aus den Bereichen Kerntechnik, 
Medizin, Industrie/Forschung und Re-
cycling kommen ca. 30 % aus dem Be-
reich Recyclingindustrie bzw. Abfall-

verwertung mit steigender Tendenz. 
Hier sei auch auf den Fund von zwei 
Am/Be-Quellen verwiesen, die in ei-
nem Schrottcontainer aus einem afri-
kanischen Land per Seefracht und 
Landtransport nach Süddeutschland 
transportiert wurden. Nach langwieri-
gen Recherchen wurde der Eigentümer, 
eine Erdöl�rma aus den USA, ermit-
telt. Leider versagten hier alle bis da-
hin passierten Kontrollstellen (Hafen, 
Zoll), erst die freiwillige Messung bei 
einem Recyclingunternehmen brach-
te die brisante Fracht ans Tageslicht [2, 
Vorkommnis 26. 3. 2003]. Die Abbil-
dungen 3 und 4 zeigen die Behälter der 
Am/Be-Strahlenquellen.
Zerschreddern von Strahlenquellen
Andere spektakuläre Ereignisse gab 
es beim Zerschreddern von Strahlen-
quellen. So wurde wiederum in Spa-
nien 2003 bei einem Recyclingunter-
nehmen eine 300-mCi-137Cs-Quelle 

Abb. 1: Acerinox-Stäube Abb. 2: Acerinox-Entsorgung

Dekontamination Stahlwerk 4,5 Mio. EUR

Entsorgung kontaminierter Materialien
	 1.500 t > 70 Bq/g
	 150 t < 70 Bq/g
	 350 t < 10 Bq/g 7,8 Mio. EUR

Dekontamination der Anlagen und Entsorgung kontami-
nierter Materialien von Dritten 4,5 Mio. EUR

Schaden 16,5 Mio. EUR

Tabelle 1: Kosten der Entsorgung bei Acerinox, Spanien (05/98)

Abb. 3 und 4: Am/Be-Quelle, Außenansicht (links) und Innenansicht (rechts)
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geschreddert, was zur Kontamination 
des Schredder-Materials, der verschie-
denen Schredderfraktionen und des 
Schredders selbst führte. Die Dekon-
tamination des Schredders selbst kos-
tete eine Mio. EUR [3].
Im Jahre 2004 wurde in der Schweiz 
eine 226Ra-Quelle geschreddert, der 
Fund eines kleinen radioaktiven Tei-
les (2 mm × 7 mm, 1,2 MBq) wurde 
im geschredderten Aluminium erst bei 
einem deutschen Recyclingunterneh-
men durch eine freiwillige Messung 
festgestellt (Abb. 5 und 6). Der Verbleib 
der anderen Teile des Radiumpräpara-
tes ist ungeklärt.
An dieser Stelle muss angefügt werden, 
dass z. B. die Schredder-Leichtfraktion 
der Abfallverwerter an Müllverbren-
nungen oder Zementwerke zur ther-
mischen Verwertung geliefert werden, 
dort können dann natürlich Folgekon-
taminationen auftreten.
Nach Ansicht des Autors ist die Ver-
wertung von Rückständen aus der 
Aufbereitung von Schrotten und ande-
ren Recyclingmaterialien (Elektronik-
schrott!) ab Juni 2005 möglicherwei-
se ein weiteres Problem im Umwelt-
schutz, denn ab dann dürfen Abfälle 
und Rückstände nicht mehr direkt auf 
Deponien verbracht werden, sondern 
müssen vorbehandelt werden bzw. an-
derweitig verwertet werden (Zusatz-
stoffe). Hierbei können künstliche Ra-
dioaktivität und auch natürliche Akti-
vität bzw. Kontaminationen eine Rol-
le spielen.

Messtechnik
Messtechnische Möglichkeiten
Aus all dem Gesagten ergibt sich die 
Herausforderung an die Messtechnik, 
innerhalb von Sekunden große Massen 
(ca. 20 bis 30 Tonnen) zu messen.
Deshalb ist nur eine Gesamtmessung 
der Dosisleistung einsetzbar. Die am 
weitesten verbreitete Messtechnik, 
die in diesem Zusammenhang bis-
her eingesetzt wurde, ist die Messung 
mit Groß�ächenplastikdetektoren, die 
nach einer Studie von Brenk während 
der langsamen Durchfahrt durch eine 
derartige Messanlage Erhöhungen der 
Dosisleistung von 5 nSv/h erkennen 
können [6]. Die Untersuchungen von 
Wieters [9] ergaben eine Nachweis-
grenze von 2,5 × 108 Bq für einen 60Co-
Strahler in einer Schrottlieferung mit 
einer Dichte von 1 g/cm‡.
Mit den Groß�ächen-Plastikdetekto-
ren können sogar Neutronenstrahler 
detektiert werden, wie ein praktischer 
Fall des Auf�ndens von Neutronen-
strahlern (Am/Be) im Schrott zeigt [2]. 
Plastikszintillationsdetektoren kön-
nen Neutronenstrahler mit einer Emp-
�ndlichkeit von ca. 80 % von üblichen 
Neutronendetektoren �nden.
Messtechnische Ausrüstung der Stahl-
werke
In Deutschland und auch in anderen 
europäischen Ländern sind die Stahl-
werke und größeren Recyclingunter-
nehmen gut mit der oben beschriebe-
nen Messtechnik ausgerüstet. Zurzeit 
ziehen die kleineren Recyclingunter-

nehmen und die Gießereien mit der 
Ausrüstung nach.
Die Grundlage für die Forderung nach 
Ausrüstung mit Radioaktivitätsmess-
technik �ndet sich in den allgemeinen 
Lieferbedingungen: Die Zulieferer �ga-
rantieren die Lieferung von radioakti-
vitätsfreiem Material, welches mit ei-
genen Messgeräten kontrolliert wur-
de� [5].
Die frühere Tendenz, dass sich klei-
nere Zulieferer mit Handmessgeräten 
begnügten, die einen hohen Zeit- und 
personellen Aufwand erfordern, wur-
de durch Forderungen der Verbände 
(BDSV) und von Zerti�zierungs�rmen 
für den Stahl-Recycling-Bereich (GAZ) 
deutlich in Richtung Ausrüstung mit 
stationärer Messtechnik geändert.
Im Bereich der künstlichen Radioak-
tivität/Quellen und Kontaminationen 
muss trotz der großen zu vermessen-
den Masse und der kurzen Messzeit 
äußerst emp�ndlich gemessen werden 
können, denn eventuell vorhandene 
Quellen könnten (in krimineller Ab-
sicht?) abgeschirmt sein oder im tie-
fen Material liegen. So wurde beim ifb-
Seminar von einem Fund einer abge-
schirmten 60Co-Quelle berichtet, die 
genau in der Mitte einer Ladung posi-
tioniert war und durch das umgeben-
de Material weiter abgeschirmt wur-
de [7].
Kontaminationen müssen aufgrund der 
Freigrenzen ebenfalls bei sehr niedri-
gen Werten erkannt werden. Störend 
bei vielen Messungen kommt der 

Abb. 5 und 6: 226Ra-Quelle geschreddert in einer Aluminium-Lieferung
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schwankende natürliche Untergrund 
hinzu, hier soll als Lösung der Einsatz 
des von der Firma Thermo Electron 
entwickelten NBR-Messverfahrens er-
wähnt werden.
Mit dem NBR-Messverfahren sind be-
reits geringste Gehalte von künstlichen 
Strahlern in natürlichen Materialien, 
aber auch stark abgeschirmte Strah-
ler feststellbar. Als Beispiel soll hier-

zu der Fund von mit Tschernobyl-Cä-
sium kontaminierten Kühlern erwähnt 
werden (Abb. 7).
Umsetzung von Lehren aus der Erfah-
rung
Nach dem Vorfall in Spanien/Acerinox 
gab es bei den international agierenden 
Stahlkonzernen ausführliche Analy-
sen, wie sicher die bis dahin eingesetz-
te Messtechnik auch unter dem Ge-
sichtspunkt krimineller Energie ist. Es 
wurden Vorschläge gemacht, wie durch 
weitere Messungen im Umschlagspro-
zess im Stahlwerk eine weitere Ver-
besserung der Sicherheit des Auf�n-
dens erfolgen kann bzw. wie ein mög-
liches Einschmelzen schadensmäßig 
begrenzt werden kann. Die Vorschlä-
ge wurden auch vom VDEh [7] disku-
tiert und übernommen. Im Einzelnen 
werden außer den LKW- und Waggon-
schleusen (Abb. 8) weitere Messmög-
lichkeiten vorgeschlagen, die auch das 
Verhalten des möglicherweise einge-
schmolzenen Radionuklides berück-
sichtigen. Dies sind im Einzelnen nach 
von Wachtendonk [8]:

LKW- und Waggonschleusen, die 
bei Stahlwerken und in der Edel-
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Abb. 7: 137Cs-Kontamination an Kühlern in einer 
LKW-Lieferung Metallschrott

Abb. 1 zum Beitrag �Radon � So macht�s die Schweiz� auf S. 33: Radonkarte der Schweiz basie-
rend auf Innenraummessungen und Klassierung durch die Kantone, Stand Dezember 2004
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stahlbranche auf so genannte 4-De-
tektor-Anlagen aufgerüstet werden 
(Abb. 9),
die Durchführung von Eingangs- 
und Ausgangsmessungen bei den 
Recyclingunternehmen,
Messungen beim Umschlag durch 
Kranmonitoren/Baggermonitoren/
Greifermonitoren (Abb. 10),
die Schaffung von Messmöglichkei-
ten bei der Schiffsentladung,
die Messung des Schrottkorbes 
bei der Zuführung zum Konverter 
(Abb. 11),
Kontaminationsmesstechnik/Pro-
benwechsler im Labor zur Unter-
suchung so genannter Lolly-Pops,
eine Staub- bzw. Abluftüberwa-
chung,
Brammenmessungen.

Eine wichtige Entscheidung der inter-
national agierenden Unternehmen war 
auch die Ausrüstung ihrer Lieferanten 
z. B. in Litauen, Polen oder der Ukraine 
mit LKW- oder Waggonschleusen.
Schulung des Personals
Eine in der EU-Richtlinie [4] neben der 
Ausrüstung mit Messtechnik gestell-
te Forderung ist die Schulung des Per-
sonals bezüglich der richtigen Verhal-
tensweisen im Alarmfall. Der oben ge-
nannte Schredder-Unfall [3] hätte ver-
mieden werden können, wenn das Per-
sonal auf den Alarm bei der Eingangs-
kontrolle richtig reagiert hätte.

Fazit
Abschließend wird festgestellt, dass 
durch die deutsche Industrie (Stahl und 
Recycling) weitestgehend auf freiwil-

liger Basis die in der EU-Richtlinie [4] 
geforderten �Systeme zum Auf�nden 
herrenloser Strahlenquellen� einge-
richtet sind, eventuell noch vorhande-
ne Lücken werden geschlossen. Haupt-
sächlich erfolgt die Lückenschließung 
in Richtung �Herkunft von herrenlo-
sen Strahlenquellen�, um auch illega-
le Transporte zu vermeiden. Andere in 
der EU-Richtlinie [4] festgeschriebene 
Maßnahmen sind noch von den ange-
sprochenen Behörden umzusetzen.

Friedhelm Nürbchen 

Abb. 8: 2-Detektoren-25-Liter-LKW-Schleuse Abb. 9: 4-Detektor-Anlage als Waggonschleuse

Abb. 10: Kranmonitoren für die Entladung von Schiffslieferungen Abb. 11: Messung von Schrottkörben an der Zufahrt zum 
Schmelzprozess
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S i c h e r h e i t  v o n  S t r a h l e n q u e l l e n :  W a s  t u n  w i r  d a f ü r ?  – 
E i n  R e s ü m e e

Die Diskussion um geeignete und 
verstärkte Maßnahmen zur Sicher-
heit hochradioaktiver Strahlenquel-
len ist in jüngster Zeit wieder in den 
Vordergrund des Strahlenschutz-In-
teresses gerückt. Das hat einen for-
malen und einen realen Grund. Der 
formale Grund ist die EU-Richtlinie 
2003/122/EURATOM des Rates zur 
Kontrolle hochradioaktiver und her-
renloser Strahlenquellen, 
die bis Ende 2005 in den 
Mitgliedstaaten in natio
nales Recht umgesetzt 
sein muss. Der reale 
Grund ist die wachsen-
de Wahrscheinlichkeit 
des kriminellen Miss-
brauchs von Strahlen-
quellen zu terroristischen Zwecken 
auch in Europa. Der Schwerpunkt 
�Sicherheit von Strahlenquellen: Was 
tun wir dafür?� ist also durchaus ak-
tuell. Er steht außerdem thematisch 
in einer Reihe mit den Schwerpunk-
ten des letzten Heftes 2/2005 �Beför-
derung von Radioaktivität� und des 
kommenden Heftes 1/2006 �Notfall-
schutz heute�.
Die beiden vorher genannten Grün-
de für die Aktualität des Themas 
Quellensicherheit spiegeln sich auch 

im Aufbau der Beiträge wider. Der 
Schwerpunkt beginnt mit einer Über-
sicht von Renate Czarwinski über 
den Inhalt des in Deutschland geplan-
ten Gesetzes zur Kontrolle von hoch-
radioaktiven Strahlenquellen und den 
darin vorgesehenen Maßnahmen. Ihr 
folgt eine Beschreibung der entspre-
chenden Situation in der Schweiz von 
JosØ Rodriguez. Die beiden folgenden 

Beiträge von Bernd Ro-
senthal und Ernst Elmer 
befassen sich mit den 
Regelungen speziell zum 
Im- und Export radioakti-
ver Quellen in Deutsch-
land und in der Schweiz. 
Einen Überblick über die 
praktischen Maßnahmen 

beim unbeabsichtigten Umgang mit 
radioaktiven Stoffen gibt der Beitrag 
von Torsten Paßvoß.
Die restlichen vier Beiträge über 
die messtechnischen Möglichkei-
ten zum Aufspüren, Identi�zieren 
und zur Bestimmung der Aktivität 
von zunächst unbekannten Strah-
lenquellen bilden den zweiten und 
für die Praxis sehr nützlichen Teil 
des Schwerpunkts. Über Anforde-
rungen und Mindestkriterien sowie 
über Neuheiten bei den Messmetho-

den und -geräten berichtet Christian 
Schmitzer. Die drei abschließenden 
Beiträge befassen sich mit der Mess-
technik in speziellen Situationen und 
bieten jeweils konkrete Beispiele und 
Hinweise aus der Praxis: Messungen 
an den Schweizerischen Grenzüber-
gangsstellen (Sandra Schrempp), Ae-
rometrische Messungen von Radio-
aktivität in der Luft in der Schweiz 
(Yves Loertscher) und schließlich 
noch das Erkennen von verloren ge-
gangenen Strahlenquellen in Recyc-
lingunternehmen und Stahlwerken 
(Friedhelm Nürbchen).
Heute kann jeder praktische Strahlen-
schützer jederzeit in eine Situation 
kommen, in der er selbst mit herren-
losen Quellen zu tun hat, oder wo sei-
ne Expertise gefragt ist. Als Hilfe dafür 
kann die Kenntnis der vorstehenden 
Beiträge von großem Wert sein. Wer 
aus zeitökonomischen Gründen nicht 
alles lesen will oder kann, dem emp-
fehle ich vornehmlich die Einführung 
von R. Czarwinski ab S. 44, die Maß-
nahmen-Übersicht von T. Paßvoß ab 
S. 11 und die Einführung in die Mess-
technik von Ch. Schmitzer ab S. 14. 
Und jetzt wünsche ich guten Lese-
Appetit!

Rupprecht Maushart 

Quellen-
sicherheit 

hochaktuelles 
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Lungenkrebsrisiko durch
Radonexpositionen in Wohnungen

Einfluss des Rauchens
Ein wesentliches Problem bei der Unter-
suchung des Lungenkrebs-
risikos durch Radonexpo-
sitionen in Wohnungen ist 
der dominierende Ein�uss 
des Rauchens. Über 90 % 
aller Lungenkrebsfälle sind 
allein durch das Rauchen 
bedingt. Das Rauchver-
halten der Studienteilnehmer kann die 
Schätzungen des Risikos durch die Ra-
donexposition wesentlich beein�ussen:

Die Lungendosis durch die Inha-
lation von Radon und Radonfol-
geprodukten hängt einerseits von 
den physikalischen Eigenschaften 
des Aerosols und andererseits vom 
Zustand der Lunge ab. Beides wird 
vom Rauchen beein�usst.

Die Art der Wechselwirkung des 
Rauchens und der Radonexposi-

tion auf die Karzinogenese 
wirkt sich auf den Schätz-
wert für das mit der Ra-
donexposition assoziier-
te zusätzliche Risiko aus. 
Die genaue Art der Wech-
selwirkung ist aber nicht 
bekannt.

Es ist davon auszugehen, dass die 
Risikoschätzungen für die Radon-
exposition durch die Unsicherhei-
ten der zum Rauchverhalten erho-
benen Daten beein�usst werden.

Es ist aus diesen Gründen auch unter 
besten Studienbedingungen schwierig, 
den Effekt durch Radon im Bereich von 
einhundert bis einigen Hundert Bqm�3 
in Studien mit Rauchern zu bestim-

AUTOR

Peter Jacob

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die Empfehlungen einer Stellungnahme der 
SSK vom April 2005 zum Lungenkrebsrisiko durch Ra-
donexpositionen in Wohnungen zusammengefasst. Dem-
gemäß soll auch der Konzentrationsbereich unterhalb 
250 Bq/m3 bei Entscheidungen über Maßnahmen zur 
Reduzierung von Radonkonzentrationen in Wohnungen 
mitberücksichtigt werden.

SUMMARY

Lung Cancer Risk of Radon Exposures in 
Houses
The recommendations of the German Radiation Protec-
tion Commission (SSK) from April 2005 with regard to 
the lung cancer risk of Radon exposures in houses are 
summarized. Accordingly, the range below 250 Bq/m3 
should be taken into account for decisions of measures to 
reduce Radon concentrations in dwellings.

Lungenkrebs: 
> 90 % durch 

Rauchen

S t e l l u n g n a h m e  d e r  S S K

Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) hat am 21./22. 
April 2005 eine Stellungnahme zum Lungenkrebsrisiko durch Radon
expositionen in Wohnungen verabschiedet. Anlass der Stellungnahme 
war die Veröffentlichung von Ergebnissen der gemeinsamen Auswer-
tung von 13 europäischen Fall-Kontroll -Studien (europäische Radon-
studie) [1, 2], die bereits in der StrahlenschutzPRAXIS vorgestellt 
wurde [3]. Die in der europäischen Radonstudie eingeschlossenen 
Einzelstudien hatten ein vergleichbares Studiendesign. Dies und das 
Ergebnis verschiedener Homogenitätstests erlaubten eine gemeinsa-
me Analyse der Daten [2].
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men. In der europäischen Radonstu-
die ist jedoch die Anzahl lebenslanger 
Nichtraucher groß genug, um in die-
sem Bereich der Radonkonzentratio-
nen ein signi�kantes Ergebnis zu er-
halten.

Bedeutung der europäischen Ra-
donstudie
Die SSK misst der europäischen Ra-
donstudie aus drei Gründen eine be-
sondere Bedeutung zu:

Die Analyse der lebenslangen 
Nichtraucher unter den Studienteil-
nehmern ergab in allen Kategorien 
der Radonkonzentration ab 100�
199 Bqm�3 ein signi�kant höheres 
Lungenkrebsrisiko als in der Refe-
renzkategorie kleiner 25 Bqm�3. Für 
lebenslange Nichtraucher sind die 
Ergebnisse nicht durch das Rauch-
verhalten der Studienteilnehmer 
gestört.
Die besten Schätzwerte des zusätz-
lichen Risikos sowohl unter den 
Rauchern als auch unter allen Stu-
dienteilnehmern sind konsistent 
mit den Ergebnissen für lebenslan-
ge Nichtraucher. Der beste Schätz-
wert des zusätzlichen relativen Ri-
sikos unter lebenslangen Nicht-
rauchern ist um 50 % höher als für 
Raucher, der Unterschied ist nicht 
signi�kant.
Die Ergebnisse ergeben einen kla-
ren Anstieg des Lungenkrebsrisi-
kos mit steigender Radonkonzen-
tration in Wohnungen. Die Da-
ten lassen sich durch eine linea-
re Dosiswirkungsbeziehung ohne 
Schwellenwert beschreiben. Linea-
re Dosiswirkungsbeziehungen mit 
Schwellenwerten unterhalb von 
150 Bqm�3 beschreiben die Daten 
nicht signi�kant besser.

Da Raucher ein 25fach höheres Lun-
genkrebsrisiko als lebenslange Nicht-
raucher haben, treten nach der Stu-
die zwar die meisten mit Radonexpo-
sitionen assoziierten Lungenkrebsfäl-
le unter Rauchern auf, die Signi�kanz 
der Ergebnisse im Konzentrationsbe-

reich von einigen Hundert Bqm�3 ist 
jedoch durch die lebenslangen Nicht-
raucher unter den Studienteilnehmern 
bedingt.

Einfluss von Messunsicherheiten
Ein anderes wesentliches Problem bei 
Studien des Lungenkrebsrisikos durch 
Radonexpositionen in Wohnungen ist 
die retrospektive Bestimmung der Ex-
position. Ein Teil dieses Problems wird 
in den Studien umgangen, indem das 
Risiko nicht auf die Lungendosis, son-
dern auf die Radonkonzentration in 
den Wohnungen bezogen wird. Jedoch 
ist auch die retrospektive Messung der 
Radonkonzentration in den Wohnun-
gen mit großen Unsicherheiten behaf-
tet. In der europäischen Radonstudie 
wurde ein Verfahren zur Korrektur des 
durch die Messunsicherheiten beding-
ten Fehlers in den Risikoschätzungen 

angewendet. Die Korrektur ergab eine 
Erhöhung des Risikowertes um einen 
Faktor zwei. Das Ergebnis des Korrek-
turverfahrens ist mit einer großen Un-
sicherheit behaftet. Die SSK geht al-
lerdings wie die Autoren der europä-
ischen Radonstudie davon aus, dass 
eine Nichtberücksichtigung der Mess
unsicherheiten eher zu einer Unter-
schätzung des Risikowertes führt.

Zusammenfassende Empfehlung 
der SSK
Die Größe des in der europäischen Ra-
donstudie abgeleiteten Risikowertes 
ist vergleichbar mit dem Ergebnis einer 
Studie, in der die Daten einiger nord
amerikanischer Radonstudien gemein-
sam analysiert wurden [4]. Insgesamt 
bestätigen die Ergebnisse der europäi-
schen und der nordamerikanischen Ra-
donstudie den in einer früheren Stel-
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lungnahme der SSK angegebenen Wert 
einer relativen Erhöhung des Lungen-
krebsrisikos um ca. 10 % aufgrund des 
langjährigen Bewohnens einer Woh-
nung mit einer um 100 Bqm�3 höhe-
ren Radonkonzentration [5].

Da die europäische Ra-
donstudie den Nachweis 
eines erhöhten Lungen-
krebsrisikos unterhalb 
des in früheren SSK-
Empfehlungen [6, 7] er-
wähnten Wertes von 
250 Bqm�3 erbracht hat, 

emp�ehlt die SSK nunmehr auch die-
sen Konzentrationsbereich bei Ent-
scheidungen über Maßnahmen zur Re-
duzierung von Radonkonzentrationen 
in Wohnungen mit zu berücksichtigen. 
Weiterhin emp�ehlt die SSK rechtliche 
Regelungen für Radonexpositionen in 
Wohnungen einzuführen.�
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Grundlagen schaffen
In der Schweiz begannen die Unter-
suchungen zum Thema Radon in den 
achtziger Jahren in und in der Umge-
bung der Uhrenmetropole La Chaux-
de-Fonds. Damals wurde vermutet, 
dass das in der Uhrenindustrie ver-
wendete Radium hohe Radonkonzent-
rationen in Gebäuden bewirken könn-
te. Deswegen untersuchte die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt 
(Suva) die Radium-Setzateliers sowie 
andere Gebäude, in denen niemals 
mit Radium hantiert wurde, auf Ra-
don. Diese Messungen zeigten, dass 
bei weitem nicht alle Setzateliers hohe 
Radonkonzentrationen aufwiesen und 
auch in Gebäuden, wo niemals Radi-

um verwendet wurde, hohe Radonwer-
te nachgewiesen werden konnten.
Basierend auf diesen Erkenntnissen 
leitete das damalige Labor Fribourg 
der Eidgenössischen Kommission zur 
Überwachung der Ra-
dioaktivität (KUeR) ge-
zielte Messungen zur 
Ermittlung der Her-
kunft dieser erhöhten 
Radonkonzentrationen 
ein. Auch das renom-
mierte Paul Scherrer In-
stitut (PSI) führte in der 
ganzen Schweiz eine Reihe von Radon-
messungen durch.
Diese Untersuchungen bildeten die 
Grundlage für das Radonprogramm 

Radon � So macht�s die Schweiz
V o r s c h r i f t e n ,  G r e n z -  u n d  R i c h t w e r t e , 
S a n i e r u n g s p f l i c h t e n

Die Schweiz kennt seit 1994 eine Strahlenschutzverordnung, die 
verbindliche Radongrenz- und -richtwerte festlegt und betrof fene 
Personen vor ionisierender Strahlung schützen soll. Aus der Sicht von 
Experten sind der Grenzwert (1.000 Bq/m3) und der Richtwert (400 
Bq/m3) aber relativ hoch angesetzt. Neuste Studien gehen nämlich 
davon aus, dass das individuelle Radonrisiko bereits ab einem Wert 
von 100 Bq/m3 signifikant ansteigt. Trotzdem bietet die Strahlen-
schutzverordnung ein grif figes Instrument, um die Radonproblematik 
zu lösen. Beispielsweise äußert sich die Strahlenschutzverordnung 
zum Messwesen und zu Messkampagnen und formuliert in gewissen 
Fällen verbindliche Sanierungspflichten zum Schutze Betrof fener. 
Außerdem bildet die Verordnung die Grundlage für die Arbeit des 
Bundesamtes für Gesundheit. Bevor die Verordnung in Kraft treten 
konnte, musste aber zunächst jahrelang geforscht werden.
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Es wird zunächst auf die Radonuntersuchungen in der 
Schweiz als Grundlagen für praxisnahe Regelungen ein-
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SUMMARY
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Potential Danger
First of all, the Radon investigations in Switzerland are 
dealt with as a basis for praxis oriented regulations. Then 
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Schweiz (RAPROS), das 1987 begann 
und 1991 endete [1]. RAPROS wur-
de vom BAG koordiniert und kam zu 
nachfolgenden Schlüssen.
Radon-Messungen in Schweizer Wohn-
häusern (BAG)
Landesweite Messungen zur Abschät-
zung der von Radon verursachten 
Strahlenexposition wurden durchge-
führt. Zudem fanden kantonale Mess-
kampagnen im Tessin und in Grau-
bünden sowie in den Gemeinden La 
Chaux-de-Fonds und Cadro statt. Auf-
grund einer statistischen Auswer-
tung der Messresultate kam man zum 
Schluss, dass einige Tausend Gebäude 
hohe Radongaskonzentrationen ent-
halten mussten.
Radon und Geologie (Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich)
Der größte Teil des Radons, das in 
Häusern beobachtet wird, stammt aus 
dem Boden unmittelbar unterhalb des 
Gebäudes. Die Erstellung einer schwei-
zerischen Radon-Gefährdungskarte al-
lein aufgrund geologischer Kriterien 
ist nicht möglich. Trink- und Brauch-
wasser sind generell eine unbedeuten-
de Radonquelle.
Baumaterialien (PSI)
Die am meisten verwendeten unter-
suchten Baumaterialien geben aus ra-
diologischer Sicht zu keinen Bedenken 
Anlass.
Ausbreitung des Radon (PSI)
Temperaturbedingte Druckunterschie-
de zwischen Keller und 
höheren Stockwerken sind 
die wesentliche treibende 
Kraft für die Ausbreitung 
von Radon im Wohnbe-
reich. Entlang vertikaler 
Luftströmungen können 
damit durch Fugen und 
Risse beträchtliche Mengen radonrei-
cher Kellerluft in den Wohnbereich ge-
langen.
Radon und Dichtheit der Gebäudehül-
le (PSI)
Eine starke Herabsetzung der Luft-
wechselrate in Wohnräumen führt zu 
einer generellen Verschlechterung der 

Innenluftqualität, nicht aber unbedingt 
zu einer Erhöhung der Radonkonzen-
tration.
Ursache erhöhter Radonkonzentratio-
nen in La Chaux-de-Fonds (BAG)
Im westlichen Jura existiert eine groß-
�ächige Radium-Anomalie natürlicher 
Herkunft. Die hohen Radonkonzentra-
tionen in und um La Chaux-de-Fonds 
sind eine Folge dieser Anomalie im 
Boden und der Verkarstung des Unter-
grundes. Es wurde kein Hinweis ge-
funden, dass Kontaminationen aus der 
Uhrenindustrie zu erhöhten Radon-
konzentrationen führen.
Pilotprojekte für die Sanierungen von 
Gebäuden (BAG)
Für die Sanierung von Gebäuden mit 
erhöhten Radon-Konzentrationen steht 
eine Auswahl von Methoden zur Ver-
fügung. Jede Sanierung muss auch un-
ter dem Aspekt der Innenraumluftqua-
lität und des Energiesparens durchge-
führt werden.

Integration der Radon- in die 
Strahlenschutzproblematik
Die Erkenntnisse aus RAPROS bilde-
ten die Grundlage für die Radon-rele-
vanten Artikel in der Strahlenschutz-
verordnung (StSV, SR 814.501, siehe 
www.admin.ch). Die Festlegung der 
Grenz- und Richtwerte zum Schutz 
vor erhöhten Radonkonzentrationen 
basierte damals vorwiegend auf den 
Bergarbeiterstudien und auf den Emp-

fehlungen der internatio
nalen Strahlenschutz-
kommission [3] und der 
Weltgesundheitsorganisa-
tion [4]. Die WHO stellte 
schon damals fest: �Ra-
don, a human carcinogen, 
occurs in both mines and 

homes and poses an important public 
health problem�.
Um die Radonproblematik in der 
Schweiz in den Griff zu bekommen und 
eine legale Basis für die Ergreifung von 
Gegenmaßnahmen zu erlangen, wurde 
die Radonproblematik in die Strahlen-
schutzproblematik integriert.

Rechtsquellen
Artikel 118 Abs. 2 lit. c der Bundes-
verfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft (BV) überträgt dem Bund 
die Kompetenz � und damit auch die 
P�icht � Vorschriften zum Schutz vor 
ionisierender Strahlung zu erlassen.
Das 1994 in Kraft getretene Strahlen-
schutzgesetz (StSG) basiert auf die-
sem verfassungsmäßigen Auftrag und 
regelt die wichtigsten Aspekte des 
Strahlenschutzes. Auf der Grundla-
ge des verfassungsrechtlichen Dele-
gationsprinzips (Art. 164 BV in Ver-
bindung mit Art. 182 BV) ermäch-
tigt Art. 24 StSG in Verbindung mit 
Art. 47 StSG den Bundesrat (Schwei-
zerische Landesregierung, Exekutive) 
zum Erlass ausführender Bestimmun-
gen. Der Bundesrat ist insbesondere 
befugt �Anordnungen zur Begrenzung 
der Strahlenexposition� zu treffen. 
Diese Regelungskompetenz hat der 
Bundesrat mit dem Erlass der Strah-
lenschutzverordnung (StSV) genutzt; 
bereits 1994 hat er eine abschließen-
de Regelung getroffen. In Bezug auf 
Radon sind vor allem die Art. 110 bis 
118 der StSV von Bedeutung. Sie wer-
den im Fachjargon auch �Radonver-
ordnung� genannt.

Grenz- und Richtwerte
Art. 110 StSV legt zunächst ein-
mal Grenz- und Richtwerte fest. Für 
Wohngebäude beträgt der Grenz-
wert 1.000 Bq/m3. Der Richtwert von 
400 Bq/m3 gilt nur für Neubauten und 
Sanierungen. Gemäß Wortlaut der Ver-
ordnung darf in Neubauten sowie in 
Bauten, welche einer Radonsanierung 
unterzogen worden sind, dieser tiefe-
re Richtwert nicht mehr überschrit-
ten werden.
Art. 111 StSV besagt, dass Radonmes-
sungen nur von anerkannten Messstel-
len durchgeführt werden dürfen. Art. 
112 StSV äußert sich zum Anerken-
nungsverfahren und der Rückverfolg-
barkeit von Messungen und verweist 
diesbezüglich auf die metas (Metrolo-
gie und Akkreditierung Schweiz).

„Radon, a 
human 

carcinogen”
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Schutz der Betroffenen
Art. 113 StSV in Verbindung mit Art. 
111 StSV stellt eine Schutzmaßnahme 
zu Gunsten von �Betroffenen� dar. Da-
mit sind in erster Linie Mieter gemeint. 

Diese dürfen nämlich 
� falls Anhaltspunk-
te für eine Grenzwert
überschreitung beste-
hen � vom Hauseigen-
tümer die Vornahme ei-
ner Radonmessung ver-
langen. Weigert sich ein 

Hauseigentümer eine Messung durch-
führen zu lassen, so muss der Kanton 
diese im Interesse des Mieters und des 
Mieterschutzes anordnen. Die Kosten 
der Messungen trägt der Eigentümer. 
Stellt sich schließlich heraus, dass der 
Grenzwert überschritten ist, so ist der 
Hauseigentümer verp�ichtet, das Ge-
bäude innerhalb von drei Jahren zu sa-
nieren. Tut er dies nicht, so muss der 
Kanton die Sanierung anordnen. Die 
Kosten gehen auch in diesem Fall zu 
Lasten des Eigentümers.
Unklar ist, ob diese strenge Bestim-
mung auch auf selbst bewohntes Ei-
gentum angewendet werden kann und 
inwiefern die Rechte anderer Betroffe-
ner (etwa von Kindern und Untermie-
tern etc.) gewahrt werden können. Ob 
für die Anwendung der Bestimmung 
auf selbst bewohntes Wohneigentum 
eine ausreichende gesetzliche Grundla-
ge besteht, ist zurzeit Gegenstand von 
juristischen Abklärungen.
Die oben erwähnten Bestimmungen 
zum Schutz der Mieter (Art. 111 StSV 
und Art. 113 StSV) sind auch im Zu-
sammenhang mit dem Mietrecht im 
engeren Sinn, welches in den Art. 253 
bis 274g des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts (OR) geregelt ist, von Be-
deutung. Gemäß Art. 256 Abs. 1 OR ist 
der Vermieter nämlich verp�ichtet, die 
Mietsache in einem zum vorausgesetz-
ten Gebrauch tauglichen Zustand zu 
übergeben und in demselben zu erhal-
ten. Tut er dies nicht, so stehen dem 
Mieter die Mängelrechte von Art. 259a 
Abs. 1 OR zu. Demzufolge kann der 

Mieter verlangen, dass der Vermieter 
einen Mangel beseitigt, den Mietzins 
herabsetzt, Schadenersatz leistet und 
einen Rechtsstreit mit einem Dritten 
übernimmt. Gemäß Art. 259b lit. a OR 
hat der Mieter außerdem ein fristloses 
Kündigungsrecht, wenn der Vermieter 
den Mangel nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist beseitigt. Eine erhöh-
te Radonbelastung könnte als Mangel 
im oben erwähnten Sinn gelten und die 
Grundlage einer fristlosen Kündigung 
durch den Mieter bilden, sofern diese 
nicht rechtsmissbräuchlich ausgespro-
chen wird. Es liegen diesbezüglich al-
lerdings noch keine Praxisfälle vor.
Bei Grundstücksverkäufen sind 
schließlich die einschlägigen Gewähr-
leistungsbestimmungen zu berücksich-
tigen. Gemäß Art. 219 OR in Verbin-
dung mit Art. 197 OR haftet der Ver-
käufer dem Käufer für Mängel am Ge-

bäude, sofern eine solche Haftung im 
Kaufvertrag nicht ausgeschlossen wor-
den ist. Allerdings kann die Haftung 
nicht wegbedungen werden, wenn der 
Verkäufer dem Käufer die Gewährleis-
tungsmängel arglistig verschwiegen 
hat (Art. 199 OR); darunter würde bei-
spielsweise die mutwillige Nicht-Be-
kanntgabe eines Messresultats fallen. 
Die Überschreitung des Radongrenz-
wertes ist klar als Mangel am Gebäu-
de zu klassi�zieren und könnte ent-
sprechende Gewährleistungsansprüche 
auslösen (Preisminderung oder Rück-
abwicklung des Vertrages). Auch für 
diesen hypothetischen Fall liegt noch 
keine Rechtsprechung vor.

Föderaler Einbezug der Kantone
Art. 114 StSV verp�ichtet die Kanto-
ne dafür zu sorgen, dass die Grenz- und 
Richtwerte nicht überschritten wer-
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den. Zu diesem Zweck dürfen die Kan-
tone entsprechende Bauvorschriften er-

lassen und erhalten die 
Kompetenz, im Rahmen 
des Bauverfahrens stich-
probenweise Kontrollen 
durchzuführen. So hat 
beispielsweise der Kan-
ton Luzern in § 49 sei-
ner Planungs- und Bau-

verordnung (PBV) eine entsprechende 
Ausführungsbestimmung erlassen (die 
allerdings so schwach formuliert ist, 
dass sie kaum jemals zur Anwendung 
kommen wird).
Gemäß Art. 115 StSV müssen die Kan-
tone insbesondere in Radongebieten (das 
heißt in Gebieten, in denen erfahrungs-
gemäß mit erhöhten Radongaskonzent-
rationen gerechnet werden muss) eine 
genügende Zahl von Messungen durch-
führen. Die daraus resultierenden Pläne 
sind öffentlich zugänglich.
Art. 116 StSV legt fest, dass in Gebie-
ten mit erhöhter Radongaskonzentra
tion Sanierungsprogramme durchzu-
führen sind. Die Kantone tragen die 
Verantwortung für die Durchführung 
der Programme, wobei sie die Fristen � 
unter Berücksichtigung der Dringlich-
keit des Einzelfalls und der wirtschaft-
lichen Tragbarkeit � selber bestimmen. 
Allerdings müssen die Sanierungsmaß-
nahmen bis spätestens 2014 durchge-
führt sein. Die Kosten der Sanierungs-
maßnahmen trägt der Eigentümer.
Art. 117 StSV verp�ichtet die Kanto-
ne bis Ende 2004 dem Bundesamt für 
Gesundheit die Pläne mit den Radon-
gebieten zu übergeben. Alle Kantone 
haben ihre Pläne termingerecht einge-
reicht. Auf dieser Grundlage hat das 
BAG Anfang 2005 eine Radonkarte der 
Schweiz publiziert.

Aufgaben des Bundesamtes für 
Gesundheit
Schließlich überträgt der Schlussarti-
kel (Art. 118 StSV) dem BAG die Auf-
gabe, eine Fach- und Informationsstel-
le Radon zu führen. Zu den Aufgaben 
dieser Stelle gehören:

die Bekanntgabe von Messempfeh-
lungen und die Durchführung von 
Messkampagnen zusammen mit 
den Kantonen,
die Information der Öffentlich-
keit,
die Beratung der Betroffenen in Be-
zug auf geeignete Schutzmaßnah-
men,
die Evaluation von Maßnahmen 
und deren Auswirkungen,
die Durchführung von Untersu-
chungen über die Herkunft und 
Wirkung des Radons,
die Kartierung der Radonmessun-
gen,
die Durchführung von Ausbil-
dungskursen.

Auch der Schweizerische Architekten- 
und Ingenieurverband (SIA) ist sich der 
Radonproblematik bewusst und hat in 
seinem privaten Regelwerk (SIA-Nor-
men) eine entsprechende Bestimmung 
erlassen, wonach die Abdichtung zwi-
schen Wohnbereich und Keller oder 
dem Erdreich in Gegenden mit ho-
her Radonbelastung besonders sorg-
fältig ausgeführt werden muss (SIA-
Norm 180, Wärme- und Feuchtschutz 
im Hochbau, Ziff. 3.1.4.3). Zurzeit ist 
eine neue SIA-Empfehlung in Bearbei-
tung (SIA 112). Diese geht noch weiter 
als die SIA-Norm 180 und erwähnt Ra-
don an verschiedenen Fundstellen.
Dieses private SIA-Regelwerk ist in 
der Praxis von großer Bedeutung, weil 
es zahlreiche Sorgfaltsp�ichten � auch 
in Bezug auf Radon � formuliert. Soll-
te es einmal zu einer Gewährleistungs-
klage gegen einen Architekten, Inge-
nieur oder Baumeister kommen und 
fehlt eine explizite gesetzliche Grund-
lage, so muss der Richter nach einer 
Regel entscheiden, die er als Gesetz-
geber aufstellen würde (Art. 1 Abs. 2 
des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches ZGB). Dabei könnte er sich als 
Baulaie durchaus vom SIA-Regelwerk 
inspirieren lassen.

Radon heute
Die schweizerische Radon-Datenbank 

enthält heute Daten aus rund 55.000 
Häusern und mehr als 101.000 Ein-
zelmesswerte, von denen rund 60.000 
aus Messungen in bewohnten Räu-
men stammen [2]. Da die Kriterien 
für die Wahl der Häuser eher auf hohe 
Konzentrationen zielen, ist die Vertei-
lung der Messwerte für die Bevölke-
rung aber nicht repräsentativ. Eine 
repräsentative Verteilung erhält man 
nach Stockwerkkorrektur und regio-
naler Bevölkerungsgewichtung. Das 
gewichtete arithmetische Mittel der 
Radonkonzentrationen in bewohnten 
Räumen beträgt dem-
nach 75 Bq/m3. Es lässt 
sich hochrechnen, dass 
ca. 1 bis 2 % der Bevöl-
kerung (also 70.000 bis 
140.000 Personen) Ra-
dongaskonzentrationen 
von über 400 Bq/m3 
ausgesetzt sind; etwa 0,2 Prozent der 
Bevölkerung (also ca. 140.000 Per-
sonen) leben in Gebäuden, in denen 
der Grenzwert von 1.000 Bq/m3 über-
schritten wird.
Die Radonkarte der Schweiz (siehe 
Abb. 1 auf Seite 25) wurde auf der Ba-
sis von Mittelwerten von Messungen 
im Wohnbereich auf Gemeindeebene 
und der Einstufung durch die Kanto-
ne erstellt. Darin lassen sich lokal er-
höhte Radonwerte innerhalb einer Ge-
meinde oder grenzüberschreitend nicht 
darstellen. Es gibt aber geostatisti-
sche Methoden, die es erlauben, sol-
che räumlichen Abhängigkeiten der 
Messpunkte zu untersuchen und dar-
zustellen. Diese Karten werden zur-
zeit in Zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für Geomatik und Risikoanalyse 
der Universität Lausanne erstellt und 
können bei der Entscheidungs�ndung 
über eine etwaige Prävention bei ei-
nem neuen Bauvorhaben oder bei ei-
ner Umnutzung behil�ich sein.

Und morgen?
Die Erkenntnisse aus dem �Pooling� 
der europäischen und amerikanischen 
Studien haben auch im BAG eine In-

Kantone 
erlassen Bau-
vorschriften

Rn-Datenbank 
für rund 

55.000 Häuser
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fragestellung der aktuellen Grenz- und 
Richtwerte ausgelöst.

Das BAG hat anlässlich 
des jährlich statt�n-
denden Radon-Informa
tionstages den kantona-
len Radon-Verantwort-
lichen mitgeteilt, dass 
es in Zukunft für Neu-
bauten eine Radonkon-

zentration von weniger als 100 Bq/m3 
emp�ehlt. Ob und inwiefern ein neu-
er Richtwert für Neubauten gesetzlich 
verankert wird, war bei Redaktions-
schluss noch in Diskussion, u. a. auch 
bei der Eidgenössischen Kommission 
für Strahlenschutz und Überwachung 
der Radioaktivität.
Weitere Angaben zum Thema Radon 
in der Schweiz �nden Sie in den je-
weiligen Jahresberichten unter www.
ch-radon.ch.�
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Strahlenschutzvorsorge
Die Überwachung der Umweltradioak-
tivität hat heute in der Bundesrepub-
lik eine mehr als 50-jährige Geschich-
te. Sie begann in den frühen 50er Jah-
ren, als der Umfang des Kernwaffen-
fallouts stetig anstieg. Waren es zu Be-
ginn nur einzelne Hochschulinstitu-

te, die sich dem Problem stellten, so 
erhielt ab 1955 der Deutsche Wetter-
dienst (DWD) den Auftrag zur Überwa-
chung der Atmosphäre und des Nieder-
schlags.
Mit der Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft 1958 übernahmen 
die Mitgliedsländer die Verp�ichtung 

Strahlenschutzvorsorge auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen

B r a u c h e n  w i r  M e s s u n g e n  z u r  S t r a h l e n -
s c h u t z v o r s o r g e  ü b e r h a u p t  n o c h ?

Am Institut für Agrarökologie, Ökologischen Landbau und Boden-
schutz (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) werden seit 
vielen Jahren landwirtschaftliche Erzeugnisse, Import fut termit tel, 
Dünger- und Bodenproben auf Radionuklidbelastungen untersucht. 
Aber auch Bayerns spezifische Sonderkulturen, wie z. B. Wein, Hop-
fen und Tabak, sind Bestandteil des Untersuchungsprogramms. Diese 
Qualitätssicherung der Primärproduktion geschieht im Rahmen des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes, aufgeteilt in ein Bundes- und Lan-
desmessprogramm. Gemessen werden an der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft pro Jahr etwa 1.500 Proben. Diese Mes-
sungen geben einen umfassenden Überblick über Einträge, Verbleib 
und Verlagerung von Radionukliden in der Umwelt sowie über deren 
regionale Verteilung und die Eintrit tspfade in die Nahrungskette.
Doch brauchen wir die Messungen zur Strahlenschutzvorsorge über-
haupt noch? Sind diese Messungen vor dem Hintergrund knapper 
Kassen und den heute nur noch sehr geringen Belastungen unserer 
Nahrungsmittel nicht entbehrlich geworden? Mit diesen Fragen setzt 
sich der folgende Beitrag auseinander.

AUTOR

Günter Henkelmann

ZUSAMMENFASSUNG

Beim Tschernobyl-Unfall 1986 wurde eine große Menge 
radioaktiven Materials freigesetzt und nach Westeuropa 
verfrachtet. Betroffen davon war insbesondere Bayern. 
Die Agrarproduktion von Lebens- und Futtermitteln war in 
einigen Regionen stark beeinträchtigt. Seit diesem Jahr 
hat Deutschland ein Untersuchungsprogramm für die Ra-
dionuklidkonzentration in der Umwelt eingeführt. Neben 
den Routineuntersuchungen der Tschernobyl-Radionuklide 
besteht auch ein Interesse am natürlichen Radionuklid-
Untergrund (beispielsweise Uran) und dem Transfer der 
Radionuklide vom Boden zur P�anze.

SUMMARY

Radiation Protection Providence on Agricul-
tural Areas
At the accident in the nuclear power plant in Chernob-
yl in 1986 a great quantity of radioactive material was 
released and transported to western europe, especially 
to the Federal State of Bavaria. The agriculture produc-
tion of foodstuff and feed was highly affected in some 
regions. Since that year the Federal Republic of Germa-
ny established a program to investigate the concentra-
tion of radionuclides in the environment. Beside this rou-
tine investigation of the Chernobyl radionuclides the inter-
ests are the natural background of radionuclides (for ex-
ample uranium) and the transfer of radionuclides from 
the soil to the plant.
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zur Überwachung der Radioaktivität 
der Luft, des Wassers und des Bodens. 
In der Bundesrepublik wurden die Zu-
ständigkeiten für den Katastrophenfall 
zwischen Bund und Ländern geregelt.
Um 1970 führte man die Umgebungs-
überwachung der Kernkraftwerke in 
der Bundesrepublik ein, bei der die Be-
treiber der Anlagen Luft, Boden, Was-
ser und Sediment in der Umgebung zu 
kontrollieren haben. Stichprobenartig 
wurden auch die Ernährungsketten auf 
dem Land untersucht. Rund zehn Jah-
re später ergänzte man diese Überwa-
chung durch eine technische Entwick-
lung aus Bayern, das Kernreaktor-Fern-
überwachungssystem.
Bis zum Kernkraftwerksunfall in 
Tschernobyl gab es aber in Deutsch-
land keine �ächendeckende Überwa-
chung von Umwelt, landwirtschaft-
lichen Produkten und Nahrungsmit-
teln.
Der Unfall von Tschernobyl und seine 
Folgen waren der Anlass, die bisheri-
gen Maßnahmen zur Strahlenschutz-
vorsorge zu überprüfen. Es zeigte sich, 
dass zwar Katastrophenschutzpläne 
vorlagen und ein Atomgesetz aus dem 
Jahr 1959 existierte, dies aber nicht an-
wendbar war, da dieses und die dama-
lige Strahlenschutzverordnung nur auf 
Unfälle, Störfälle und bedeutsame nuk
leare Ereignisse anwendbar waren, die 
sich auf dem Gebiet der Bundesrepub
lik ereigneten. Eine solche Situation 

war jedoch 1986 nicht gegeben. Ab-
gestimmte Vorsorgemaßnahmen, wie 
sie erforderlich gewesen wären, gab es 
nicht. So konnte z. B. jedes Bundesland 
eigene Grenzwerte für Futter- und Le-
bensmittel zum Schutz der Bevölke-
rung erlassen. Die daraus sich ergeben-
den Irritationen waren erheblich.
Erst das Strahlenschutzvorsorgege-
setz vom 19. Dezember 1986 räum-
te mit den uneinheitlichen Vorschrif-
ten auf, konzentrierte die Zuständig-
keiten und vereinheitlichte Probenah-
me- und Messmethoden. 
Zur besseren Koordinie-
rung der Messungen in 
den Bundesländern wur-
de das Integrierte Mess- 
und Informationssystem 
(IMIS) zur Überwachung 
der Umweltradioaktivität 
geschaffen. Dieses IMIS-System bün-
delt über ein eigenes Computernetz-
werk die Messaktivitäten der Länder 
und ermöglicht so die zentrale Aus-
wertung der Daten.

Das Strahlenschutzvorsorgegesetz
Das Strahlenschutzvorsorgegesetz ver-
teilt seit 1986 die erforderlichen Auf-
gaben zwischen Bund und Ländern. 
Der Bund bzw. die zuständige Bundes-
behörde, das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) gibt die Rahmenbe-
dingungen von Routine- und Intensiv-

messprogramm in der �Richtlinie für 
die Überwachung der Radioaktivität in 
der Umwelt nach dem Strahlenschutz-
vorsorgegesetz� vor, wertet die Landes-
messdaten aus, beurteilt sie und koor-
diniert und vereinheitlicht die Tätig-
keiten der einzelnen Messstellen.
Die Ziele dieser Maßnahmen sind die 
Verringerung der Strahlenexposition 
des Menschen, Gewährleistung von 
Sicherheit und Schutz von Menschen 
und der Umwelt vor Schäden durch 
ionisierende und nichtionisieren-

de Strahlung. Der Begriff 
der Strahlenschutzvorsor-
ge umfasst somit alle Stra
tegien und Maßnahmen, 
die eine Strahlenexposi-
tion des Menschen ver-
ringern helfen. Die Strah-
lenexposition kann durch 

eine äußere Strahleneinwirkung erfol-
gen oder durch radioaktive Stoffe, die 
entweder über den Atemweg (Inhala-
tion) oder den Verdauungstrakt in den 
Körper gelangt sind. Im zweiten Fall 
spricht man von Ingestion radioaktiv 
kontaminierter Nahrungsmittel.
Da die heimische Landwirtschaft trotz 
aller Globalisierung der Märkte nach 
wie vor der wichtigste Nahrungsmit-
telproduzent ist, wird sofort klar, wes-
halb die Strahlenschutzvorsorge in der 
Landwirtschaft einen besonderen Stel-
lenwert besitzt.
Wichtiger Bestandteil der Strahlen-

GGUUCC Gefahrgut- und Umweltconsulting Dr. Reinhard Pech
Tel: (033843) 92940 ð Fax: (033843) 92941 ð email: dr.reinhard.pech@t-online.de
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schutzvorsorge sind die kontinuier
lichen Messungen der Landesmessstel-
len der einzelnen Bundesländer, die im 
Routinemessprogramm die Untersu-
chungen der ihnen zugewiesenen Pro-
dukte durchzuführen haben.
Die Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) ist in dieses Regelwerk 
als eine von mehreren Messstellen in 
Bayern eingebunden. Ihre Zuständig-
keit erstreckt sich auf die Radioakti-
vitätsüberwachung landwirtschaftlich 
genutzter Böden sowie auf Futter- und 
Importfuttermittel, Düngemittel, Bö-
den und die Produkte von Sonderkul-
turen, wie z. B. Wein, Hopfen und Ta-
bak. Zudem lagen die Messungen von 
Fleisch und Fisch, Honig und Eiern, 
von Milch und Milchprodukten im 
Verantwortungsbereich der Messstel-

le der LfL. Abb. 1 zeigt den Messraum 
für die Gammaspektrometrie.
Neben diesem Hoheitsvollzug wer-
den im Rahmen des Landesmesspro-
gramms und des Bodendauerbeobach-
tungsprogramms (BDF) 
radioökologische, experi-
mentelle Arbeiten, bei de-
nen es um die Abschät-
zung des Transfers radio-
aktiver Stoffe in den Nah-
rungsketten und um die 
Verlagerung und den Ver-
bleib von radioaktiven Stoffen im Bo-
den geht, an der LfL durchgeführt. Sie 
bilden eine fundierte Basis für die Ar-
beit der Messstelle, die im Ereignisfall 
(wie z. B. ein nuklearer Störfall) neben 
den Messaufgaben auch beratend für 
die Landwirtschaft und die Ministe-

rien tätig werden muss. Zudem ist es 
die Aufgabe der Strahlenschutzvorsor-
ge, über die regelmäßige Überwachung 
hinaus, Möglichkeiten zur Minimie-
rung der Einträge in die verschiedenen 
Nahrungspfade im Voraus abzuschät-
zen, sie zu verhindern und im Ereig-
nisfall eine nachhaltige Versorgung der 
Bevölkerung mit unbelasteten Nah-
rungsmitteln sicherzustellen.
Daher kommt der Strahlenschutzvor-
sorge in der Landwirtschaft generell 
eine besondere Bedeutung zu, weil die 
Landwirtschaft als größter Flächennut-
zer des Bayerischen Staates von groß-
räumigen Belastungen immer stark 
betroffen wird. Dies wurde deutlich 
durch die Ereignisse von Tschernobyl.

Der kerntechnische Unfall in 
Tschernobyl und die Folgen
Nächstes Jahr (2006) jähren sich die Er-
eignisse von Tschernobyl zum 20ten 
Mal. Grund genug, sich die damaligen 
Ereignisse und die Auswirkungen noch 
einmal vor Augen zu führen.
Nach einer Explosion und dem dar-
auf folgenden Brand verdampften im 
Kernkraftwerk von Tschernobyl am 
26. April 1986 etwa 6,7 t des Reaktor-
brennstoffes, der in der unteren Tropo-
sphäre (700�1.500 m) mit dem Wind 
verfrachtet wurde. Die Regenwolken 
aus Tschernobyl regneten am 30. April 
und 1. Mai 1986 ihre radioaktive Last 
über weite Bereiche Bayerns ab. Sie ka-
men von Nordosten und zogen nach 

Südwesten weiter. In Süd-
bayern wurden in man-
chen Gebieten mehr als 
400.000 Bq je Quadrat-
meter abgeregnet [5]. Die 
Abb. 2 zeigt den prozen-
tualen Anteil der einzel-
nen Nuklide in den Nie-

derschlägen im Mai 1986.
Auch wenn in manchen Gegenden Bay-
erns die Belastungen sehr hoch waren, 
so enthielt der Niederschlag doch auch 
sehr viele �kurzlebige� Radionuklide. 
Von allen Radionukliden haben nur 
das 137Cs und das 90Sr heute noch eine 

Abb. 1: Die bayerische Landesmessstelle am Institut für Agrarökologie (Bayerische Lan-
desanstalt für Landwirtschaft), Messraum für die Gammaspektrometrie

Abb. 2: Mittlere prozentuale Zusammensetzung der Radionuklide, die 1986 im Raum 
München niedergegangen sind [3]

Auch 
beratende 
Tätigkeit
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große Bedeutung, da diese nur langsam 
zerfallen. Sie halbieren sich im Zeit-
raum von etwa 30 Jahren (Halbwerts-
zeit). Die meisten anderen Radionuk
lide sind schon im Verlauf weniger 
Monate und Jahre zerfallen und heute 
auch nicht mehr nachweisbar.

Immissionen von Radiocäsium 
und Gehalte im Boden nach dem 
Unfall 1986
Bereits seit 1983 sind an der Landes-
anstalt für Landwirtschaft die ersten 
Messungen von Radiocäsium in der 
Umwelt durchgeführt worden. Auf-
grund dieser Hintergrundwerte kann 
so bis heute lückenlos der Verbleib 
der hinzugekommenen Radionuklide 
verfolgt werden und die Entwicklung 
von Belastungen der Futtermittel ana-
lysiert werden.
Der Abb. 3 sind die Belastung der Bö-
den in Bayern, unmittelbar nach den 
Immissionsereignissen von 1986 zu 
entnehmen.
Die aus den Kernwaffenfallouts der 
60er Jahre stammende Hintergrund-
kontamination lag im Boden im Be-
reich von etwa 5 bis 25 Bq 137Cs pro 
kg Boden.

Da im südbayerischen 
Raum die Ablagerung 
von 137Cs etwa 6 % 
der Gesamtradioak-
tivität betrug, kann 
man rechnerisch von 
einer zusätzlichen De-
position von 137Cs mit 

etwa 24.000 Bq pro Quadratmeter aus-
gehen (ca. 160 Bq/kg Boden).
Dies entspricht in etwa einer Verzehn-
fachung der Messergebnisse von vor 
Tschernobyl [3].

Radiocäsiumgehalte (137Cs) im 
Boden � die Situation heute
Die Belastung der Böden mit 137Cs hat 
sich in den vergangenen 19 Jahren nach 
Tschernobyl rechnerisch nur um etwa 
ein Drittel reduziert. Die Kontamina-
tion der Ernteprodukte ist aber durch 
die feste Sorption des Radiocäsiums im 

Boden und den geringen Transfer in die 
P�anze heute nur noch sehr gering.
Alljährlich werden Böden und Ernte-
produkte aus ganz Bayern repräsenta-
tiv beprobt, um im Rahmen der Strah-
lenschutzvorsorge eine Vorstellung 
über die radioaktive Kontamination der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen 
und Produkte in Bayern zu erhalten. 
Die Probenahme in Bayern erfolgt in al-
len Landkreisen. Zuständig für die Pro-
benahme sind die 47 Landwirtschafts-
ämter und die Landratsämter der 71 
Landkreise sowie zusätzlich die kreis-

Abb. 3: Radioaktive Kontamination der Böden in Bayern: zusätzliche Deposition von 
137Cs infolge des Unfalls von Tschernobyl (nach [2] und [3])

Abb. 4: Probenvorbereitung am Beispiel von Mais an der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft

137Cs-Deposi-
tion 160 Bq/

kg Boden
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freien Städte. Die Probenahme im Feld 
erfolgt mit geschultem, fachkundigem 
Personal. Sie ist die Grundlage für die 
gesamte Messung und stellt somit hohe 
Anforderungen an die statistisch abgesi-
cherte und einheitliche Durchführung. 
Die Gebinde werden an der Messstelle 
angeliefert, getrocknet, vermahlen, ge-
wogen und für die eigentliche Messung 
im Labor vorbereitet (Abb. 4).
Neben dem 137Cs werden an der Lan-
desmessstelle im Routinemesspro-
gramm auch die Belastungen mit 90Sr, 
das vor allem den radioaktiven Fall-
outs der Kernwaffenexperimente der 
60er Jahre entstammt und sich analog 
zum Kalzium in den Knochen anrei-
chert, gemessen.
Seit vielen Jahren sind auch die natür-
lichen Radionuklide 238U, 226Ra, 210Pb, 
234U, 227Ac und 232Th Gegenstand der 

Untersuchungen im Bo-
den, in Düngemitteln 
und in P�anzen. Gerade 
diese natürlichen Radio-
nuklide sind momentan 
durch Presseveröffent-
lichungen wieder sehr 
aktuell geworden, da sie 

durch die mineralischen Düngemittel 
in großem Umfang auf landwirtschaft-
liche Flächen ausgebracht werden.
Ein besonderer Schwerpunkt der Un-
tersuchungen liegt aber bei den Gam-
manukliden, insbesondere 137Cs, 134Cs, 
60Co, 40K, 131I, 106Ru, 7Be u. v. a. [4]. Im 

Bereich der Gammaanalytik hat heu-
te eigentlich nur noch das 137Cs we-
gen der langen Halbwertszeit von 
30,2 Jahren eine herausragende Bedeu-
tung für die erzeugten Nahrungs- und 
Futtermittel und den Boden.
Der Medianwert von 137Cs liegt zurzeit 
bei Grünlandböden (0�10 cm) in Süd-
bayern bei etwa 13.200 Bq/m2 Boden, in 
Nordbayern bei 4.300 Bq/m2 (Abb. 5).
Die Zeitreihen für die Radiocäsium-
konzentrationen unterscheiden sich 
in Nord- und Südbayern deutlich im 
Niveau. In Südbayern hatte es im Mai 
1986 stärkere Niederschläge gegeben. 
Die Einzelverläufe sind unruhig. Die-
ses leichte Auf und Ab ist auf die Pro-
benahme zurückzuführen.
Der physikalische Zerfall des 137Cs 
kommt erst heute in den Messreihen 
deutlich zum Ausdruck. In den ersten 
Jahren wurden die Veränderungen der 
jährlichen Messwerte durch die Streu-
ung der Einzelergebnisse überlagert 
(bis etwa 1995).
Auch dies zeigt, dass kontinuierliche, 
jährliche Messungen im Umweltbe-
reich erst nach etwa zehn Jahren grei-
fen und brauchbare Resultate zeigen.
Die Ackerböden in Bayern haben eine 
etwas geringere Belastung mit 137Cs. 
Dies ist vor allem auf die Durchmi-
schung der Bodenschichten bis auf eine 
P�ugtiefe von etwa 25�30 cm zurück-
zuführen. Sie liegt rechnerisch für die 
obersten 10 cm Bodenschicht in Süd-

bayern bei etwa 5.200 Bq/m2 Boden, in 
Nordbayern bei 2.300 Bq/m2. Bei den 
Messergebnissen gibt es aber regional 
sehr große Unterschiede.
Anders sieht es bei Waldböden und auf 
moorigen Standorten aus. Auf diesen 
Standorten bleibt das Cäsium in der 
obersten Bodenschicht konzentriert. 
Die P�anzenaufnahme, d. h. der Trans-
fer in die P�anzen und Pilze ist stark 
erhöht. Im Wald sind vor allem die Pil-
ze, Beeren und Kräuter und in der Fol-
ge auch die Wildtiere noch immer hö-
her belastet.
Durch den geringen Transfer von Ra-
diocäsium in die erzeugten Nutzp�an-
zen ist, mit Ausnahme von Heu, eine 
nennenswerte Belastung mit 137Cs in 
Mais, Getreide, Ölfrüchten und in Son-
derkulturen aber nicht mehr zu ver-
zeichnen. Die Belastungen der erzeug-
ten Nahrungs- und Futtermittel sind 
heute als unbedenklich einzustufen.

Brauchen wir daher die Messun-
gen zur Strahlenschutzvorsorge 
überhaupt noch?
Einerseits ist das Ereignis von Tscher-
nobyl schon 19 Jahre her, die Belastun-
gen mit 137Cs sind aber 
noch immer zu 64 % auf 
unseren Böden vorhan-
den. Und auch der Ver-
braucher achtet kaum 
mehr auf die Auswahl 
von Nahrungsmitteln 
nach Belastungskriteri-
en und dem Herkunftsland. Die Hys-
terie, die nach Tschernobyl überall im 
Land dazu führte, dass sich die Men-
schen Vorräte, Tiefkühlware und Do-
sen aus der Vor-Tschernobyl-˜ra anleg-
ten, war rückblickend betrachtet etwas 
überzogen. Aber 1986 war die Verun-
sicherung groß und kaum einer konn-
te die Gegebenheiten und Grenzwer-
te richtig einschätzen. Mittlerweile ist 
eher Ernüchterung eingetreten. Einer-
seits sind vor dem Hintergrund stän-
diger neuer Skandale und Enthüllun-
gen die Ereignisse von Tschernobyl in 
den Hintergrund getreten, andererseits 
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verlässt sich der Verbraucher auch auf 
eine funktionierende Strahlenschutz-
vorsorge der Behörden.
Die Messstellen, die im Rahmen der 
Strahlenschutzvorsorge ihre Arbeit 
durchführen, haben viele Jahre ge-
braucht, um sowohl die Geräte, das 
Personal und das Fachwissen zu erar-
beiten, die sie heute in die Lage ver-
setzen, im Intensivmessbetrieb sehr 
schnell und schlagkräftig auf die Er-
fordernisse von nuklearen Unfällen, ra-
diologischen Störfällen, aber auch auf 
terroristische Anschläge zu reagieren.
Sind es im Routinemess-
betrieb nur wenige hun-
dert Proben, so kann das 
Probenaufkommen im 
Intensivmessbetrieb pro 
Jahr etwa 10.000 Proben 
für eine Messstelle betra-
gen. Und genau für diesen 
Fall des Intensivmessbetriebs sind die 
Messstellen da. Der alljährliche Rou-
tinebetrieb, der im Zeichen von Per-
sonalabbau und knappen Kassen gerne 
mal in Frage gestellt wird, ist nur der 
sich ständig wiederholende Übungsfall 
der Probenahme mit sehr komplexen 
Transport- und Arbeitsabläufen und 
dient der Ausbildung des Personals 
und der Bereitstellung von ausreichend 
Messkapazität für den Ereignisfall.
Die Strahlenschutzvorsorge muss sich 
neben der Überwachungsroutine aber 
auch neuen Anforderungen stellen. 
Aus heutiger Sicht ist dies vor allem 
eine vorausschauende Qualitätssiche-
rung, die Risikobeurteilung und die Er-
arbeitung von Handlungsempfehlun-
gen, um für die wichtigsten Eintrags- 
und Nahrungspfade eine Minimierung 
der Belastungen mit Radionukliden 
von Menschen und Produkten zu ge-
währleisten.
Im Hinblick auf die Novellierung der 
Strahlenschutzverordnung werden 
auch Belastungen durch natürliche Ra-
dionuklide, wie z. B. das Uran, Radium 
und Thorium beim Produzenten und 
bei den landwirtschaftlichen Produk-
ten eine zunehmende Rolle spielen.

Durch den Rückbau von nuklearen 
Einrichtungen werden künftig gro-
ße Mengen schwach- bis mittelkon-
taminierter Substrate anfallen (Uran-
minen, Kernkraftwerke, Labors, Kran-
kenhäuser). Können solche Substrate 
oder Flächen in eine sinnvolle (land-
wirtschaftliche) Nutzung wieder ein-
gegliedert werden?
Somit ist es aus der Sicht des vorsor-
genden Bodenschutzes und der andau-
ernden Nutzung von landwirtschaft-
lichen Flächen noch immer geboten, 
im Rahmen der Strahlenschutzvorsor-

ge, funktionierende Mess-
stellen mit entsprechen-
den Fachleuten vorzuhal-
ten und auch weiterhin 
die Routine als Übung für 
den Intensivmessbetrieb 
zu p�egen.
Denn Boden, Luft und 

Wasser und die mit diesen Ressourcen 
erzeugten landwirtschaftlichen Pro-
dukte stehen am Anfang aller Nah-
rungspfade. Die Messungen im Rah-
men der Strahlenschutzvorsorge die-
nen somit dem Schutz der Bevölke-
rung, der Umwelt, der Erhaltung der 
Kulturlandschaft und der Produktion 
gesunder Nahrungsmittel. Sie leisten 
daher einen unverzichtbaren Beitrag 
zur nachhaltigen Bewahrung unserer 
Lebensgrundlagen.�
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The public awareness of Radon
In 1991 I was working for the State of 
Ohio as a health physicist. One day, a 
call came into our radon information 
line. A man in a rural part of Ohio was 
brazing a plumbing joint underneath 
his trailer home and, when he passed 
the torch over a crack in the ground, a 
sheet of �ame shot out. �Is radon �am-
mable?� he asked. �No, but you might 
want to check to see if you have a nat-
ural gas leak,� came the reply. �I don�t 
care about natural gas,� he said, �I just 
want to make sure it�s not that radon 
stuff.�
This was around the time that radon 
�rst came fully into the public aware-
ness. The US EPA came out with their 
radon commercials, showing �eeting 
images of skeletons and suggesting 
that radon would kill you. The radon 
testing and mitigation industry was 
springing into being, and Ohio was es-
tablishing standards for the licensing 
and certi�cation of people conducting 
this work.

Radon impact in the real estate 
market
Testing for Radon
One place where radon really made an 
impact was in the real estate market. 
People insisted on radon testing before 
buying a home, even in low-radon are
as. If radon levels were above 4 pCi/l 
(about 100 Bq/m3), the owner was likely 
to have to spend hundreds or thousands 
of dollars installing a radon mitigation 
system. And, since many of the testers 
also installed these mitigation systems, 
there was always an attempt to sell the 
most expensive (or, as they put it, the 
most �capable�) system around.
What was not explained to homeown-
ers was how to interpret the tests. No-
body told them about seasonal vari-
ations, the effects of rainfall, the dif-
ference between short-term and long-
term sampling, and other things that 
can affect radon test results. The mit-
igators seldom, if ever, discussed sim-
ple �xes (e.g. sealing the walls, seal-
ing cracks, covering sumps), preferring 

to install more expensive mechanical 
systems. In a way, this was almost a 
�perfect� concern for us Americans � 
it was an environmental problem that 
didn�t affect industry; it was a health 
concern that might affect our children; 
and we were pushed to have someone 
install neat mechani-
cal systems to �x every-
thing rather than having 
to get all hot and dirty 
painting and sealing our 
basements. Don�t get 
me wrong � there were a 
lot of radon testers who 
recommended the low-technology ap-
proach, and even some mitigation con-
tractors who would do so as well. But 
a depressingly large number of people 
paid a lot of money for radon mitigation 
systems that really gave them no great-
er level of safety because their homes 
had relatively low levels of radon to be-
gin with, and because they happened to 
react to a test performed when radon 
levels were abnormally high.
OK � so let�s fast-forward a little bit �

Not a high priority concern any 
more
I�ve bought four houses in the last de-
cade, and I�ve not tested any of them 
for radon before buying, or before sell-
ing. No buyer has ever asked me for 
the results of a radon test; it�s never 
even been mentioned to me. I asked a 
real estate agent once about radon test-
ing and got a puzzled look � �Don�t do 
a test,� she said, �it might come back 
with bad results! Besides radon�s just 
not a problem here.�
This is the progress we�ve made in ra-
don awareness in the last 15 years; it�s 
gone from a health risk to a real estate 
re-sale risk.
My experience may be abnormal, but I 

An American Perspective

W h o
,

s  A f r a i d  o f  R a d o n ?

At the beginning of the 90s, the US Environmental Protection Agency (EPA) 
had started a campaign against Radon. The message was: Be aware, Ra-
don is dangerous and may even kill you. The results were a widespread 

fear among the population, leading in turn to a prosperous 
Radon testing and mitigation industry. Many people paid a 
lot of money to supposedly protect their homes even at very 
low Radon levels. 
Today, this at titude has completely changed. The loss of 
interest in Radon may be due just to habituation, or as a 

consequence of the continuing stream of always new health risks seeming 
to have a much higher priority than Radon.

A Rn testing 
and mitigation 

industry
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News from ICRP
The Main Commission of the ICRP met in Paris last March. Focus was given to the consultation exercise on the pro-
posed 2005 recommendations. It resulted in nearly 200 responses and amounts to some 600 pages of written text. Many 
of the comments arise because the Foundation Documents have not yet been put out for consultation. The consulta-
tion on Foundation Documents will take place this summer and they should be revised, if necessary, to be approved if 
all goes well at the Geneva meeting of the Commission in September 2005.
The Commission has approved �ve foundation documents for web consultation with the intention that they be post-
ed for a period starting in April until mid-July. The documents are:

Biological and Epidemiological Information on Health Risks Attributable to Ionizing Radiation: A Summary of Judge-
ments for the Purposes of Radiological Protection. 
The Basis for Dosimetric Quantities Used in Radiological Protection. 
Assessing Doses to the Representative Individual for the Purpose of Radiation Protection of the Individual. 
The Optimization of Protection: Broadening the Process. 
Environmental Protection: the Concept and Use of Reference Animals and Plants. 

These documents are seen as essential to underpin the Commission’s recommendations. In addition, two new Founda-
tion documents are thought to be necessary as a result of the consultation exercise.
Concerns were expressed in the consultation exercise that the Commission was perceived as having abandoned a risk-
based system in setting numerical values for constraints, and the use of comparisons with natural background. It is 
now proposed that a new addition to the Recommendations be made with an updated version of what was Annex C in 
Publication 60. That Annex was on the �Bases for judging the signi�cance of the effects of radiation� and developed 
the attributable lifetime probabilities of death due to exposure and compared them with various non-radiation fatali-
ty rates. The Annex demonstrated that ICRP does not have a simple risk-based system, but rather that there is a com-
plex multi-attribute assessment of the implications of exposure and a valid comparison with the natural background 
radiation levels. It is proposed to update this work to use the latest risk projection models from the Biology Founda-
tion Document.
It has also been decided that a Foundation Document on the application of protection principles for �The Protection of 
the Patient in Medical Procedures� is to be prepared, since the consultation exercise revealed a need for Committee 3 
to state a clear strategy that can be incorporated into the next Recommendations.
The next draft of the Recommendations would be completed after the �nalization of the Foundation Documents and 
should be ready for Main Commission consideration in the early part of 2006. It seems inevitable that a second round 
of consultation on the Recommendations will be necessary, although perhaps only for a three month period, after which 
the Commission will need to complete them. The most likely consequence of this will be that the publication of the 
new Recommendations will be delayed until at least late 2006.
During the meeting, the Commission approved two reports for publication in the Annals of the ICRP. A document by a 
Task Group of Committee 2 of The International Commission on Radiological Protection will replace the gastrointesti-
nal model previously used by the Commission and completes the work needed to specify a new reference phantom: Hu-
man Alimentary Tract Model for Radiological Protection. The Commission also decided to publish a report provided by 
Annie Sugier from the Institut de Radioprotection et de SßretØ NuclØaire in France: Analysis of the Criteria Used by the 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) to Justify the Setting of Numerical Reference Values.
This report documents the many different methods by which ICRP has developed some 30 numerical restrictions on 
dose in its publications since the 1990 Recommendations and thereby emphasizes that there is NOT a simple risk-
based system for protection.
The consultation period on the proposed Committee 1 Task Group report Low-Dose Extrapolation of Radiation-Related 
Cancer Risk has led to some clari�cations on the text which should be approved for publication very shortly.
More Information: ICRP, SE-171 16 Stockholm, Sweden, Fax:++46/8/7 29 72 98, E-Mail: scient.secretary@icrp.org.

Source: www.icrp.org
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don�t really think so. Two of my homes 
were in Ohio, the other two in New 
York � about 650 km apart � and they 
were bought at fairly consistent inter-
vals over ten years.  I had four sepa-
rate real estate agents, three separate 

buyers (I�m still in the 
fourth house), and the 
identical lack of inter-
est. Based on this ad-
mittedly small sample, 
it appears as though ra-
don just isn�t a high-pri-
ority concern anymore.

Why not?
So the next question is �Why not?�
To be honest with you, I�m not sure 
why we�ve seen this sea change in con-
cerns about radon. I mean, radon hits 

a lot of the things that really concern 
us. But somewhere along the line, peo-
ple just stopped worrying about it, ex-
cept in a few areas in which it poses a 
legitimate concern.
Part of the loss in interest may re�ect 
a feeling that, as a relatively old issue, 
any radon problems must have been 
�xed by now. Also, as we are deluged 
with a continuing stream of health 
risks (acrylamide in deep-fried starchy 
foods, electromagnetic �elds near pow-
er lines, obesity, trans-fats, Te�on, and 
on and on); maybe our minds can only 
hold so many health risks at a time, 
and radon has simply been shoved out 
by more recent �problems.�  
It could be, too, that people have sim-
ply become tired of worrying about 
something that doesn�t seem to hurt 

anyone they know � I can�t remem-
ber a single instance of a mother tell-
ing a news crew that her baby�s can-
cer was caused by letting the child play 
in a basement with high radon levels. 
Maybe it�s hard to generate interest or 
concern based on fear alone in the ab-
sence of a continuing stream of chil-
dren or other sympathetic �victims� to 
play on our sympathies as well. In any 
event, Americans� fears of radon seem 
to have followed the path of so many 
other fears, and faded into a low-level 
awareness rather than the more irra-
tional fears exhibited by the man with 
the natural gas leak. I�ll bet that, today, 
we would be able to persuade him to 
check for leaks.

Andrew Karam, Rochester NY, USA
E-Mail: karam@rit.edu 

People just 
stopped 
worrying

BfS veröffentlicht Jahresbericht des Strahlenschutzregisters

Strahlenbelastung im Beruf weiter rückläufig
Die Strahlenbelastung der beru�ich strahlenexponierten Personen in Deutschland geht weiter zurück. Der Jahresmit-
telwert lag 2003 bei 0,9 Millisievert (mSv) und ist damit der niedrigste Wert seit Beginn der beru�ichen Strahlenschutz-
überwachung. �Die stetige Abnahme der mittleren Jahresdosis ist zumeist auf absolute Dosisrückgänge zurückzufüh-
ren�, erläuterte der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), Wolfram König, anlässlich der Veröffentlichung 
des Berichts 2003 des Strahlenschutzregisters des BfS.
Grenzwert der effektiven Jahresdosis ist 20 Millisievert. �Im Jahr 2003 haben lediglich acht Personen diesen Grenzwert 
überschritten�, stellte König fest. �Auch hier sind die Zahlen stark rückläu�g, 1999 waren es noch 101 Personen mit 
Dosiswerten über 20 Millisievert. Dieser erfreuliche Rückgang der beru�ich bedingten Belastung ist ein Resultat der 
Strahlenschutzverordnung von 2001, die den niedrigeren Grenzwert festlegt.� Auch bei Frauen in nichtmedizinischen 
Tätigkeiten zeigt sich eine relative Abnahme der durchschnittlichen jährlichen Strahlenexposition. Auf diese Entwick-
lung wurde aufgrund der 2002 erstmals erfolgten geschlechtsspezi�schen Analyse besonderes Augenmerk gelegt.
Im Strahlenschutzregister des BfS werden die Dosisfeststellungen der beru�ich strahlenexponierten Personen in Deutsch-
land zusammengeführt. Wichtige Aufgabe ist die überregionale und langfristige Überwachung der Einhaltung von Do-
sisgrenzwerten, insbesondere bezüglich der Berufslebensdosis. Die Einhaltung der Strahlenschutzgrundsätze �Dosisbe-
grenzung� und �Minimierung� wird vom Strahlenschutzregister ebenfalls überprüft.
Die jährlichen statistischen Auswertungen der Expositionsdaten geben einen differenzierten Überblick über den Stand 
und die Entwicklung der beru�ichen Strahlenexposition. Sie dokumentieren den Stand des Strahlenschutzes, leisten 
damit einen wesentlichen Beitrag zur wirksamen Strahlenschutzüberwachung und geben Hinweise für gegebenenfalls 
mögliche Verbesserungen.
Der Bericht �Die beru�iche Strahlenexposition in Deutschland 2003� kann ab sofort unter folgender Adresse bestellt 
werden: Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Postfach 10 11 10, D-27568 Bremerhaven, E-Mail: 
info@nw-verlag.de.

Pressemitteilung 019 des BfS vom 9. 6. 2005 (gekürzt)

 mailto:Andrew_Karam@URMC.Rochester.edu 
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ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die Erfahrungen mit Kursen zur Aktuali-
sierung der Fachkunde im Strahlenschutz in Form 
von Workshops beschrieben und Alternativen zur 
Multiple-Choice-Methode als Erfolgskontrolle, wie 
das Lösen von Aufgabenstellungen in Kleingrup-
pen, diskutiert.

SUMMARY

Radiation Protection Updating Courses 
in Germany – Practical Experiences
Experiences with updating courses held as work-
shops are described and alternatives to the multip-
le choice method as control of success, like resol-
ving speci�c tasks in small groups, are discussed.

Aktualisierungskurse in Deutschland II

E r f a h r u n g e n  a u s  d e r  P r a x i s

In Teil 1 dieser Folge (Heft 2/2005, S. 78�85) hatte Frau Dr. Stol-
ze ihre persönlichen Erfahrungen als Kursleiterin vorgetragen. Herr 
Jacob berichtete über besondere Aspekte der Kurse für Mediziner 
und Frau Klein hatte ihre Erfahrungen als Teilnehmerin an einer Ak-
tualisierungsveranstaltung beschrieben.
Im Folgenden schildert der erste Beitrag aus Veranstaltersicht die Er-
fahrungen mit Aktualisierungskursen, die in Workshopform gestaltet 
sind. Hier gibt es neben den üblichen, meist wenig aktiven Vorträgen 
für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen.
Der zweite Beitrag setzt sich vor allem mit dem leidigen Problem der 
Prüfung auseinander. Das Standardverfahren ist die schriftliche Einzel-
prüfung. Dabei werden jeweils entweder frei zu beantwortende Fragen, 
Multiple-Choice-Fragen oder beide Fragearten gemischt gestellt. Hier 
wird eine andere Methode vorgestellt: die Prüfung in der Kleingruppe.
Wir würden uns freuen, wenn Kursteilnehmer, Kursveranstalter 
oder andere Interessenten ihre bisherigen Erfahrungen, aber auch 
ihre Vorstellungen für zukünftige Veranstaltungen an dieser Stelle 
veröf fentlichen möchten und damit zur weiteren Diskussion dieses 
Themas beitragen können.

Empfehlung für die Aktualisierung
Strahlenschutzbeauftragte, die ihre Aufgabe nur �nebenbei� erledigen und eine grundlegende Aktualisierung ihres Wissens 
brauchen, haben die Möglichkeit, ihrer P�icht zur Aktualisierung auch durch Teilnahme an einem Fachkundekurs nachzu-
kommen. Die Erfahrung mit den Prüfungen im Aktualisierungsworkshop zeigt, dass gerade die Strahlenschutzbeauftragten, 
die dieses Amt nur neben ihrer eigentlichen Aufgabe im Betrieb ausüben, häu�g die Grundbegriffe und wesentliche Zusam-
menhänge vergessen haben. Meine Empfehlung ist deshalb, dass die nebenamtlichen Strahlenschutzbeauftragten bevorzugt 
erneut einen Fachkundekurs, wie z. B. das Berghof-Seminar �Kleine Fachkunde� als Aktualisierungsveranstaltung nutzen. 
�Vollblutstrahlenschützer� können hingegen von den Diskussionen mit den Experten im Workshop besonders pro�tieren, 
sie sollten sich an dem Aktualisierungsworkshop beteiligen und hier ihren Fachkundeerhalt erwirken.

Karl-Ludwig Stange
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Das Konzept für den Aktualisie-
rungsworkshop: Eine Entwicklung 
in mehreren Stufen
Da allgemeine Informationen über die 
neuen Entwicklungen für alle Strahlen-
schutzbeauftragten interessant sind, er-
schien es sinnvoll, diese im Plenum 
vorzutragen. Aber wie waren die man-
nigfaltigen Auswirkungen auf die di-

versen Tätigkeitsfelder 
der Strahlenschutzbe-
auftragten sinnvoll an 
die Frau oder den Mann 
zu bringen? Nun gab es 
im »berghof« eine jahre-
lange Erfahrung mit Auf-
frischungskursen. Dabei 

standen neben der Wissensvermittlung 
Diskussionsrunden mit den Teilneh-
mern im Vordergrund. Die gute Bewer-
tung durch die Zuhörerschaft ließ an 
eine ähnliche Lösung denken. Aus die-
sen Überlegungen heraus und unter Be-
rücksichtigung der Beiträge und Wün-
sche der ersten Teilnehmer entwickelte 
sich dann unser Kursprogramm.
Das heutige Konzept für den Aktuali-

sierungsworkshop hat sich über mehre-
re Stufen entwickelt. Dabei wurde ver-
sucht, den Wünschen der Teilnehmer 
möglichst weit nachzukommen. Zu-
nächst war die Strahlenschutzverord-
nung das Thema der Veranstaltung, spä-
ter kam dann die Röntgenverordnung 
hinzu. Heute dient die dreitägige Ver-
anstaltung zur Aktualisierung der Fach-
kunde für eine ganze Reihe von Fach-
kundegruppen der RöV und der StrlSchV. 
Davon pro�tieren vor allem Teilnehmer, 
die unterschiedliche Anwendungen ioni-
sierender Strahlung haben, sie brauchen 
nicht zwei Veranstaltungen zu besuchen. 
Für die Vorträge und die Leitung der Dis-
kussionsrunden konnten Fachleute aus 
der Industrie, dem Hochschulbereich 
und der Behörde gewonnen werden. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung 
aktueller Entwicklungen und der Dis-
kussion mit anderen Strahlenschutzbe-
auftragten. Die Anerkennung durch die 
Behörde liegt natürlich vor. Pro Jahr wer-
den zwei Workshops mit jeweils 50 bis 
90 Teilnehmern durchgeführt. Nur wäh-
rend der Übersichtsvorträge am ersten 

und zweiten Tag sind alle Teilnehmer 
gemeinsam in einem großen Hörsaal, zu 
den Diskussionsrunden werden kleine-
re Räume aufgesucht. Die Gruppengröße 
liegt dann bei 5 bis 24 Teilnehmer, ide-
al für intensive Diskussionen und moti-
vierende Gruppenarbeiten.
Diskussionsrunden
In 2001 gab es nur die Möglichkeit, an 
einer Diskussionsrunde teilzunehmen. 
Damit war der Diskussionsbedarf der 
Teilnehmer noch nicht gestillt. Schritt-
weise wurde das Programm angepasst. 
Jetzt kann jeder an vier Diskussions-
runden, die er sich aus neun Themen 
aussuchen kann, teilnehmen. Die The-
men reichen von der Bauartzulassung 
über die Beschäftigung in fremden An-
lagen und die Regelungen bei natürli-
chen Strahlenquellen bis zu dem The-
ma �Die neuen Grenzwerte aus medi-
zinischer Sicht� (siehe Kursprogramm). 
Nach jeder Runde gibt es eine Podiums-
diskussion im Plenum, in der die we-
sentlichen Ergebnisse für alle Teilneh-
mer zusammengefasst werden.
Arbeitsgruppen
Im Laufe der Zeit hat sich herausge-
stellt, dass ein Programmpunkt immer 
mehr Resonanz �ndet: die Arbeitsgrup-
pen. Dieses Angebot richtet sich an die-
jenigen, die nicht nur diskutieren, son-
dern auch praktisch etwas erarbeiten 
wollen. Entweder haben die Teilneh-
mer selbst ein Problem, das sie bearbei-
ten möchten, oder � wie meist � stel-
len wir einige Aufgaben zur Auswahl. 
Es geht z. B. darum, eine Unterweisung 
vorzubereiten oder eine Strahlenschutz-
anweisung zu erstellen. Meist �nden 
sich dann drei bis sechs Gleichgesinn-
te zusammen. Für die Bearbeitung steht 

A k t u a l i s i e r u n g s k u r s e  a l s  W o r k s h o p s

Die Novellierung der Verordnungen war der Anlass, über eine Neugestal-
tung der Aktualisierungsveranstaltungen, die bis dahin auf freiwilliger 
Basis angeboten wurden, nachzudenken. Es war klar, dass eine Aktuali -
sierungsveranstaltung kein abgespeckter Fachkundekurs sein kann. Viel -
mehr mussten insbesondere die neuen Regelungen in den Verordnungen 
vermit telt werden. Aber auch Diskussionen und die Fragen der Teilnehmer 
sollten nicht zu kurz kommen. Seit Oktober 2001 werden deshalb Aktuali -
sierungskurse als Workshop im �berghof� angeboten.

Der Berghof
Der �berghof� ist die Schulungsstätte der Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elektrotechnik (BG FE) in Bad Münsterei-
fel. Der Schwerpunkt der Seminare liegt hier auf Kursen zur Arbeitssicherheit. Aber auch Kurse für Fachkundige Personen für 
elektromagnetische Felder oder Beleuchtung und für Laserschutzbeauftragte stehen auf dem Programm. Für einige Fachkun-
degruppen nach StrlSchV und RöV werden Fachkundekurse angeboten. Weitere Informationen unter: www.bgfe.de.

Diskussions-
runden gut 
bewertet
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Formen der Erfolgskontrolle
Sowohl die Strahlenschutzverordnung 
als auch die Röntgenverordnung ver-
langen in der Regel die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Fortbildungsmaß-
nahme zur Fachkunde-Aktualisie-
rung. Lediglich die Fachkunde-Richt-
linie Technik zur Strahlenschutzver-
ordnung macht detaillierte Vorgaben 
zur Durchführung der Erfolgskontrol-
le. Danach kann die zuständige Stel-
le anstatt schriftlicher Prüfungen auch 

andere Formen der Erfolgskontrolle zu-
lassen, wie z. B.

das Lösen von Aufgabenstellungen 
in Kleingruppen von maximal drei 
Personen, mit anschließender Prä-
sentation,
die mündliche Prüfung durch Ein-
zel- oder Gruppengespräche.

Bei Aktualisierungskursen, die inner-
halb eines Tages durchgeführt werden 
sollen, bietet sich zumeist die Prüfung 
mit Multiple-Choice-Fragen an. Hier-

bei ist eine schnelle Auswertung der 
Prüfungsfragen möglich, und die Teil-
nehmer können umgehend über die Er-
gebnisse informiert werden. Allerdings 
sollten die für die Prü-
fung bei der Aktualisie-
rung ausgewählten Fra-
gen nicht nur aus dem 
Fragenpool für die Prü-
fung beim Erwerb der 
Fachkunde entnommen 
werden.

Das ZSR-Kurskonzept
Bei mehrtägigen Kursen mit Teilneh-
merzahlen um die 20 kann auch das 
Lösen von Aufgabenstellungen in 
Kleingruppen als Prüfungsform prak-
tikabel sein. Solche Prüfungen führen 
zwischen Kursteilnehmern und Prü-
fern erfahrungsgemäß zu regen � mit-
unter auch kontroversen � Diskussio-
nen mit einem kaum zu unterschät-
zenden Lerneffekt.
Beispiele für derartige Aufgabenstellun-
gen sind im Kasten auf S. 50 genannt.
Wenn sich jeweils zwei Kursteilnehmer 
mit Fragestellungen dieser Art unter Zu-
hilfenahme ihrer Arbeitsunterlagen 30 
min beschäftigen können, sollten sie in 

etwa eine Stunde zur Verfügung. Dann 
wird das Ergebnis einem Betreuer vor-

getragen und von diesem 
bewertet, kommentiert 
und ergänzt.
Messgeräteausstellung
Jede Veranstaltung wird 
ergänzt durch eine Mess-
geräteausstellung. Einige 
Hersteller können ihre 

Produkte vorstellen und die Teilnehmer 
haben die Möglichkeit, sich direkt und 
ausführlich beraten zu lassen.
Die Prüfung
Am letzten Tag müssen die Teilnehmer 
nachweisen, dass sie die Veranstaltung 
�mit Erfolg� besucht haben: die Prü-
fung. Auf Grund der großen Teilneh-

merzahl und da wir das Ergebnis noch 
am gleichen Tag mitteilen wollen, wird 
der Test im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt. Im Anschluss werden die 
Fragen, die falsch beantwortet wurden, 
im Plenum diskutiert. In der Abschluss-
besprechung werden dann noch einmal 
die wesentlichen Inhalte zusammenge-
fasst und die Teilnehmer erhalten die 
Möglichkeit, ihre Meinung über den 
Workshop vorzubringen.
Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung wird jede Ver-
anstaltung auch durch eine schriftliche 
Teilnehmerbefragung begleitet. Dabei 
hat sich gezeigt, dass besonders die 
Diskussionsrunden bei den Teilneh-
mern beliebt sind, weil sie hier eige-

ne Probleme vorbringen und erörtern 
können.
Verlängerung der Kurse
Einem häu�g geäußerten Wunsch un-
serer Teilnehmer konnte bisher nicht 
entsprochen werden: Viele Teilnehmer 
wünschen eine Verlängerung des Kurses 
um einen oder zwei Tage. Das mag zwar 
wünschenswert sein, aber dies bedeu-
tet auch eine längere Freistellung von 
der Arbeit, die viele Unternehmer nicht 
tragen würden. Wer wirklich tiefer in 
die Materie einsteigen möchte, für den 
gibt es ja noch andere Veranstaltungen, 
nicht zuletzt auch die Jahrestagungen 
unseres Fachverbandes oder die Mitar-
beit in unseren Arbeitskreisen.

Karl-Ludwig Stange 

Arbeitsgruppen 
finden 

Resonanz

E r f o l g s k o n t r o l l e  b e i  d e r  A k t u a l i s i e r u n g 
d e r  F a c h k u n d e  i m  S t r a h l e n s c h u t z :  M u s s  e s 
u n b e d i n g t  M u l t i p l e  C h o i c e  s e i n ?

Natürlich kann man grundsätzlich den Sinn von Prüfungen bei Aktuali-
sierungskursen in Frage stellen. Die Argumente dafür und dagegen sind 
bekannt: Schließlich soll eine solche Veranstaltung insbesondere der Auf-
frischung des Fachwissens, der Information über Neuerungen im Strahlen-
schutz und dem Erfahrungsaustausch dienen. Wenn der Kurs lediglich auf 
das Bestehen der Abschlussprüfung getrimmt ist, wird man diesen Ansprü-
chen kaum gerecht. Andererseits heißt es, ein gewisser Druck sei nötig, 
um manche Teilnehmer zu der notwendigen Mitarbeit zu motivieren.

Lösen von 
Aufgaben in 
Kleingruppen
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der Lage sein, ihren Lösungsvorschlag 
� in Kurzform zu Papier gebracht � vor 

dem Gremium der übri-
gen Kursteilnehmer dar-
zustellen und zu begrün-
den. Wird jeder Teilneh-
mergruppe etwa 8 bis 10 
min Zeit für Vortrag und 
Diskussion eingeräumt, 
so ist der gesamte Zeit-

aufwand kaum größer als bei der Durch-
führung einer individuellen schriftlichen 
Prüfung mit anschließender Durchsicht 
und Besprechung der Prüfungsfragen.

Voraussetzung für diese Prüfungsform 
sind souveräne Moderatoren bzw. Prü-
fer, da unter Umständen � gegebenen-
falls auch nach einer mündlichen Nach-
prüfung � die Feststellung zu treffen 
ist, dass die Prüfung nicht erfolgreich 
absolviert wurde. Unterschwellig wir-
ken natürlich auch die restlichen Kurs-
teilnehmer durch die Diskussion der 
Lösungsvorschläge als Prüfer mit. Sie 
können ihr Fachwissen als Strahlen-
schützer einbringen und werden nicht 
wie Schüler behandelt � vielleicht ein 
zusätzlicher Motivationsfaktor.

Die zuvor genannte Prüfungsform �Lö-
sen von Aufgabenstellungen in Klein-
gruppen� hat sich bei Aktualisierungs-
kursen im Zentrum für Strahlenschutz 
und Radioökologie (ZSR) schon vielfach 
bewährt. Eine genauere Darstellung des 
ZSR-Kurskonzepts bei Aktualisierungs-
kursen wird in einer der nächsten Ausga-
ben der StrahlenschutzPRAXIS folgen.

Hans-Gerrit Vogt 

ST ICHWORTE

Aktualisierung der Fachkunde, Erfolgskontrolle, 
Strahlenschutzkurse

Prüfung anhand von Aufgabenstellungen aus der Praxis

1. Beispiel
Rahmenbedingungen:
In Ihrem Betrieb wird zerstörungsfreie Materialprüfung mit radioaktiven Stoffen betrieben. Sie sind Strahlenschutzbeauftrag-
ter für diesen Tätigkeitsbereich.
Situation:
Ein Mitarbeiter kommt aufgeregt zu Ihnen mit der Mitteilung, dass sein Stabdosimeter (Messbereich: 2 mSv) keine Anzeige mehr 
hat. Morgens sei die Anzeige noch bei 0,3 mSv gewesen. Ein Kollege habe den Schutzschalter an der Tür zum Durchstrahlungs-
raum (Kontrollbereich) überbrückt, so dass die Strahlung auch bei geöffneter Tür freigegeben werden konnte. Das zu untersu-
chende Werkstück hätte sonst nicht in den Raum gepasst. Er habe sich kurzzeitig auch einmal in diesem Raum aufgehalten.
Frage:
Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise als Strahlenschutzbeauftragter!

2. Beispiel
Ihre Firma betreibt eine Röntgeneinrichtung zur Röntgenspektralanalyse (Hochschutzgerät). Sie sind Strahlenschutzbeauftrag-
ter für diesen Tätigkeitsbereich. Es soll eine 2. Röntgeneinrichtung zur Röntgenspektralanalyse angeschafft werden. Der Rönt-
genstrahler weist nach Herstellerangaben bei maximalen Betriebsbedingungen und geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern 
eine Ortsdosisleistung von 0,035 mSv/h in 50 cm Abstand vom Brenn�eck auf.
Frage:
Wie beraten Sie Ihren Strahlenschutzverantwortlichen?
a) Ist es ausreichend, wenn die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vorher angezeigt wird?
b) Muss für den Betrieb ein weiterer Strahlenschutzbeauftragter bestellt werden?
c) Sind der zuständigen Behörde Unterlagen einzureichen, wenn ja � welche?

Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover
Das Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover führt seit 1969 Kurse im Strahlenschutz durch. 
Sie betreffen nahezu alle Anwendungen technischer Art im Geltungsbereich von Röntgen- und Strahlenschutzverordnung 
und dienen insbesondere dem Erwerb sowie der Aktualisierung der Fachkunde.
Anschrift: Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover, Am Kleinen Felde 30, D-30167 Hanno-
ver, www.strahlenschutzkurse.de.

Souveräne 
Moderatoren 
und Prüfer


